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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Ohne Diskussion lehnte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 eine Motion von
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ab, die mehr Transparenz bei öffentlichen Übernahmen durch
Staatsunternehmen und staatsnahe Betriebe gefordert hätte. Der Zürcher wollte
deutlichere Bestimmungen für jene Fälle einführen, in denen die Übernahme eines
vormals privaten Unternehmens zu einer Verstaatlichung führen könnte. Öffentlichkeit
und Markt seien momentan diesbezüglich zu wenig gut informiert, argumentierte er.
Der Bundesrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass das geltende Recht die von der
Motion geforderte Informationspflicht bereits vorsehe und deshalb kein
Handlungsbedarf bestehe. 1

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Mit 103 zu 83 Stimmen lehnte der Nationalrat eine Motion Golay (mcg, GE) ab, die quasi
einen Inländervorrang in der Bundesverwaltung gefordert hätte. Golay argumentierte,
dass trotz 150'946 Arbeitslosen und 206'138 Stellensuchenden (Zahlen des Seco vom
Januar 2015) zahlreiche Grenzgängerinnen und Grenzgänger in bundesnahen Betrieben
(SBB, Post) beschäftigt seien. Insbesondere in Grenzkantonen könnten mit einer
besonderen Berücksichtigung von Schweizerinnen und Schweizern die Sozialkosten
gesenkt werden – so der Genfer in der Begründung seines Vorstosses. 
In der Ratsdebatte wies Bundesrat Ueli Maurer darauf hin, dass mit der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative bereits Schritte in die geforderte Richtung
unternommen worden seien. Die Motion sei zudem aus zwei Gründen nicht erfüllbar.
Erstens sei sie nicht kompatibel mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU
und zweitens habe der Bundesrat gar keinen Einfluss auf die bundesnahen Betriebe. Er
können diesen keine Vorschriften hinsichtlich ihrer Anstellungspolitik machen. Ob
dieser Argumentation erstaunt die dennoch relativ starke Unterstützung der Motion, die
nicht nur alle Mitglieder der SVP-Fraktion, sondern auch eine Zweidrittelsmehrheit der
CVP-Fraktion hinter sich scharen konnte. Die Stimmen der mit Ausnahme der FDP
geschlossenen anderen Fraktionen reichten allerdings aus, um die Idee zu versenken. 2

MOTION
DATUM: 27.02.2017
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 3

Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 4

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Indem sie auf eine Studie der Uni Freiburg zum Thema Wahlbeteiligung verwies, die
einen positiven Effekt „klar beweise“, forderte Yvette Estermann (svp, LU), dass das
Porto auf Abstimmungscouverts vollumfänglich von der Post übernommen werde. Die
in der politikwissenschaftlichen Zeitschrift „Electoral Studies“ erschienene
Untersuchung zeigte auf der Basis einer Untersuchung der Partizipation bei nationalen
Abstimmungen in Berner Gemeinden, dass die Stimmbeteiligung in jenen Gemeinden
höher ist, in denen die Versandkosten für die briefliche Stimmabgabe von der
Gemeinde getragen werden. Der Effekt des Gratis-Portos wurde auf rund 2 Prozent
geschätzt. Estermann beantragte mittels Motion, dass die Post als bundeseigener
Betrieb die Versandkosten von momentan 85 Rappen übernehmen muss, damit die
Stimmbeteiligung erhöht werde. 
In seiner ablehnenden Antwort machte der Bundesrat geltend, dass die Durchführung
von Abstimmungen Sache der Kantone sei. Es gebe in der Tat Kantone (AG, AI, BS, GE,
GL, OW, SG, ZG, ZH), welche die Versandkosten übernähmen. Zudem hätten in den
anderen Kantonen einzelne Gemeinden beschlossen, die entsprechende Finanzierung
ohne Bundesinterventionen zu regeln. Dies sei nicht nur sachlich richtig, sondern auch
deshalb angezeigt, weil häufig ja nicht nur eidgenössische, sondern auch kantonale und
kommunale Abstimmungen gleichzeitig stattfänden, bei denen die Versandkosten dann
anteilmässig von Kantonen und Gemeinden und nicht nur vom Bund alleine getragen
werden müssten. Die Regierung wolle die Kantone gerne auf die entsprechende Studie
aufmerksam machen, darüber hinaus würde sie aber im Moment dem Ausbau von E-
Voting den Vorzug geben. Dies sei im Hinblick auf einen Abbau von Hürden bei
Abstimmungen nachhaltiger.  
Die nationalrätliche Debatte zur Motion entwickelte sich zu einem eigentlichen Ping-
Pong zwischen Bundeskanzler Thurnherr und verschiedenen Rednerinnen und
Rednern. Während der Bundeskanzler die Position des Bundesrates mit den
Argumenten verteidigte, dass Abstimmungsbeteiligung auch etwas kosten dürfe, man
das Couvert auch ohne Briefmarke einfach in den Gemeindebriefkasten werfen könne
und die Kosten zumutbar seien, gab den Votanten von links und rechts die fehlende
Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen, die im Vergleich zu den Millionen, die man in
E-Voting investiere, relativ geringen Kosten oder die Möglichkeit einer gerechten
Kostenverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zu denken. Dem
Bundeskanzler, der davor warnte, dass irgendwann sicher auch noch verlangt werde,
dass jemand das Stimmmaterial bei Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu Hause
abhole, wurde eine „herablassende Behandlung der Motion“ (Balthasar Glättli (gp, ZH))
vorgeworfen. Dank der geschlossenen Grünen Fraktion, der praktisch geschlossenen

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN
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SVP-Fraktion und einer grossen Mehrheit der SP-Fraktion wurde die Motion mit 109 Ja
zu 73 Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen schliesslich angenommen. 5

Mit 6 zu 5 Stimmen empfahl die SPK-SR Mitte Mai die Motion Estermann (svp, LU) zur
Ablehnung. Die Frage, ob der Bund für das Porto auf Abstimmungscouverts aufkommen
müsse oder nicht, ziele auf eine Detailfrage, die in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone falle. Der Bund dürfe nur die generellen Rahmenbedingungen vorgeben, nicht
aber solche Kostendetails. Zudem fänden häufig zeitgleich Abstimmungen auf den
verschiedenen föderalen Stufen statt und es sei kaum möglich, speziell nur die Kosten
für nationale Urnengänge zu bestimmen. Man dürfe zudem nicht von der Post
verlangen, wirtschaftlich zu agieren, und ihr gleichzeitig die Versandkosten für die
briefliche Stimmabgabe aufhalsen. Während die Kommissionsmehrheit das Drittel an
Kantonen als Vorbild lobte, das bei der brieflichen Stimmabgabe bereits Portofreiheit
eingeführt habe, monierte die Kommissionsminderheit, dass hier eine Chance verpasst
werde, administrative Hürden abzubauen, um eine höhere Stimmbeteiligung zu fördern.
Zudem müssten die Kosten ja nicht der Post übertragen werden, sondern der Bund
könne sich anteilmässig beteiligen. 
In der recht lebhaften ständerätlichen Debatte wurde betont, dass es hier nicht primär
darum gehe, Massnahmen für eine höhere Stimmbeteiligung zu finden. Alle würden dies
wohl eine gute Sache finden, betonte Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss
(sp, AG). Es gehe vielmehr darum, sich zu fragen, ob der Bund oder die Post die Kosten
tragen müssten. Bundeskanzler Walter Thurnherr betonte, dass den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern eine Reihe von alternativen Möglichkeiten für Wahl- und
Stimmbeteiligung offen stünden. Die wohl bequemste sei tatsächlich jene via die
Infrastruktur der Post. Aber dieser komfortable Weg verursache halt auch Kosten von
85 Rappen. Die Stimmen gegen den im Nationalrat noch überwiesenen Vorstoss
schienen letztlich zu verfangen: In Anbetracht der knappen Kommissionsmehrheit
versenkte der Ständerat die Motion mit 29 zu 10 Stimmen relativ deutlich. 6

MOTION
DATUM: 12.06.2018
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Mit einer Motion verlangte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Aufhebung der
ungerechtfertigten Kostenüberwälzung auf Kundinnen und Kunden im Zollwesen: Im
Auftrag von und in Zusammenarbeit mit dem Zoll führen die Post oder
Kurierunternehmen (Zollanmelder) jeweils Stichproben (Zollbeschau) bei
Kleinpaketeinfuhren durch. Diese werden als Revisionsgebühr den Endkundinnen und
Endkunden in Rechnung gestellt und erhöhen so den Einfuhrwert der Waren. Gemäss
dem Obwaldner Ständerat führe dieses «umgekehrte Lotto» dazu, dass gewisse, zufällig
ausgewählte Personen CHF 13 berappen müssten. Die Kosten für die Zollbeschau
dürften nach geltendem Gesetz nämlich nicht dem Zoll verrechnet werden, weshalb die
Zollanmelder (insbesondere die Post) diese Kosten dann auf die Endkundinnen und
Endkunden überwälzten. Zudem könne dieser Aufschlag dazu führen, dass die
Abgabefreigrenze überschritten werde und die Empfängerin oder der Empfänger
zusätzlich die Mehrwertsteuer bezahlen müsse, da sich der Warenwert durch die
Überprüfung um diese CHF 13 erhöhe. Der Motionär schlug deshalb vor, dass die
betroffenen Personen einen Pauschalbetrag vom Bund zurückfordern können.
Nachdem sich der Ständerat im März 2016 gegen den Willen des Bundesrates für die
Motion ausgesprochen hatte, nahm der Nationalrat als Zweitrat in der Herbstsession
2016 eine Änderung daran vor. Diese sah vor, dass nicht der Bund für die Kosten
aufkommen soll, sondern die Post dazu gebracht werden soll, dass sie – wie die meisten
anderen Paketdienstleister – die Beschaukosten mit den allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten verrechnet. Damit würden die Kosten auf alle Kundinnen und Kunden
gleichmässig verteilt. Diese Version goutierte auch der Bundesrat, wie Ueli Maurer im
Rat erklärte. Im Februar 2017 überwies der Ständerat die so abgeänderte Motion an den
Bundesrat. 7

MOTION
DATUM: 28.02.2017
MARCO ACKERMANN
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Wirtschaftsordnung

Après s'être penchée étroitement sur l'affaire CarPostal, la Commission de gestion du
Conseil des Etats (CdG-CE) a déposé une motion qui vise la création d'une délégation
du Conseil fédéral consacrée aux entreprises proches de la Confédération. La CdG-
CE s'appuie sur l'article 23 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA) pour justifier la création d'une telle délégation. Elle a estimé
que seul le Conseil fédéral disposerait d'une vision politique et économique à 360°
nécessaire pour renforcer la surveillance et la gouvernance de ces entreprises. 
De son côté, le Conseil fédéral a préconisé le rejet de la motion. Il a précisé que la
délégation «Energie, environnement et infrastructure» permettait déjà de répondre à
l'objectif de la motion de la CdG-CE. 
Lors du vote à la chambre haute, la motion a été traitée en parallèle du bilan sur
l'affaire CarPostal. Elle a été rejetée par 34 voix contre 6 et 2 abstentions. 8

MOTION
DATUM: 11.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Une motion déposée par Thomas Hardegger (ps, ZH), puis reprise par Mattea Meyer (ps,
ZH) a été classée, faute d'examen dans le délai imparti. L'objectif de cette motion était
d'adapter les objectifs stratégiques des entreprises dont la Confédération est
l'actionnaire principal: La Poste SA, CFF et Swisscom. Pour être précis, la motion visait
la suppression des objectifs de rendement et la création d'une base légale pour élargir
le rôle du Parlement dans la définition de l'offre de prestations de base. 
Le Conseil fédéral s'était opposé à l'objet. Il est intéressant de préciser que la motion a
été classée malgré les 54 signatures qui l'accompagnaient.

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Im September 2021 hiess der Nationalrat als Erstrat mit 95 zu 86 Stimmen bei 3
Enthaltungen eine Motion der FDP-Fraktion zur Klärung der Verantwortlichkeiten in
der Führung bundesnaher Betriebe  gut. Die Fraktion verlangte, dass der Bundesrat
erstens das Vorgehen bei der Wahl des Verwaltungsrats festlegt, zweitens
verschiedenste Zuständigkeiten bei Aufgaben wie jene für die Definition der
Unternehmensziele und der Eignerstrategie beschliesst und drittens rechtliche
Grundlagen zum Umgang mit Interessenskonflikten definiert. Die Fraktion berief sich
bei der Forderung auf Empfehlungen der OECD aus dem Jahr 2015 betreffend die
sogenannte Good-Governance staatsnaher Betriebe, welche der Bundesrat mit der
Gesetzesanpassung weitestgehend umsetzen soll. Wie Peter Schilliger (fdp, LU) im Rat
ausführte, nehme der Bund bei der Führung bundesnaher Betriebe mehrfache Rollen
als Eigner, Auftraggeber, Regulator und gegenüber der Bevölkerung als Treuhänder
wahr, weshalb Interessenskonflikte aufträten, die ein transparentes Management
verlangten. Als Beispiel fügte die FDP-Fraktion die Wahl von Ex-SP-Präsident und Ex-
Ständerat Christian Levrat (sp, FR) zum Verwaltungsratspräsident der Post AG durch SP-
Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Frühjahr 2021 an, wo ein Interessenskonflikt im
Raum gestanden habe. 
Finanzminister Ueli Maurer vertrat im Rat die Meinung des Bundesrates, wonach kein
zusätzliches, spezielles Gesetz nötig sei, da die Vielfalt bei den bundesnahen Betrieben
gross sei. Folglich sei es zielführender, die Oberaufsichtsfunktion des Parlaments in
den zuständigen Subkommissionen der GPK spezifisch zu verbessern. Maurer verwies
zudem auf den von Expertinnen und Experten erstellten Corporate Governance Bericht
von 2019 sowie auf den Bericht zum Postulat Abate (fdp, TI), welcher dem Bund in der
Oberaufsicht gute Noten erteilt hatte und in dem keine grösseren Massnahmen als
erforderlich erachtet worden waren. Betreffend den Vorwurf des Interessenskonflikts
im Fall Levrat erklärte Maurer, dass der höchste Posten bei der Post AG viel politisches
Fingerspitzengefühl verlange, weshalb der SP-Magistrat als gut geeignet erachtet
worden sei. Während die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen
zusammen mit einer Mehrheit der Mitte-Fraktion dem Bundesrat folgten, setzten sich
die Fraktionen der FDP, der GLP und der SVP knapp durch und sorgten für Annahme
der Motion. 9

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARCO ACKERMANN

Entgegen der Meinung des Nationalrats wollte der Ständerat im Herbst 2022 von der
Präzisierung rechtlicher Vorgaben beim Management bundesnaher Betriebe absehen.
Auf Antrag einer knappen Mehrheit der KVF-SR lehnte der Ständerat mit 18 zu 15
Stimmen eine Motion der FDP-Fraktion ab, die striktere Vorgaben für bundesnahe
Betriebe betreffend die Wahl der Verwaltungsräte, die Erarbeitung der
Unternehmensziele und der Eignerstrategien sowie den Umgang mit
Interessenskonflikten forderte. Eine Mehrheit der Kommission unter Sprecher Charles
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Juillard (mitte, JU) argumentierte, dass die geltenden Praktiken grösstenteils – mit
Ausnahme der Wahl der Verwaltungsräte – bereits mit den angesprochenen OECD-
Leitsätzen konform seien und die Motion damit Makulatur sei. Die Mehrheit erachtete
es nicht als zielführend, standardisierte Auswahl- und Wahlverfahren bei den
Verwaltungsräten vorzuschreiben, da sich die Unternehmen des Bundes stark
voneinander unterscheiden würden. Die unterlegene Minderheit Dittli (fdp, UR) hätte
hingegen auch in diesem Bereich die OECD-Leitsätze zur Good Governance
übernehmen, damit die Prozesse standardisieren und an der Motion festhalten
wollen. 10

Geld, Währung und Kredit

Banken

Der Postfinance, eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post, sollte es gemäss
einer Motion von Ständerat Zanetti (sp, SO) erlaubt werden, Kredite und Hypotheken zu
vergeben - so wie anderen Bankinstituten. Zur Begründung seines Vorstosses nahm der
Motionär Bezug auf einen Bericht des Bundesrates von 2009, in dem die Absicht
geäussert worden war, sowohl Vorteile, von der die Post profitierte, als auch Nachteile
zu Lasten der Schweizerischen Post zu beseitigen und so "gleich lange Spiesse zu
schaffen". Zanetti war der Ansicht, dass das Verbot der Kredit- und
Hypothekenvergabe gegen die Postfinance diesem Grundsatz widerspreche, indem es
dem Unternehmen zahlreiche Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen
Bankinstituten auferlege. So sei die Postfinance aufgrund des Verbots, Kredite zu
vergeben, vermehrt gezwungen, Geld bei der Nationalbank zu hinterlegen, was im
gegenwärtigen Negativzinsumfeld mit hohen Kosten verbunden sei. Zudem werde das
Unternehmen dazu gedrängt, mehr ausländische Anlagen zu tätigen, was zum einen das
Risiko erhöhe und zum anderen aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive nicht sinnvoll
sei. Insgesamt erhoffte sich der Motionär durch Umsetzung seines Vorstosses einen
stärkeren Wettbewerb, geringere volkswirtschaftliche Risiken und einen erhöhten
Kundennutzen. 
Der Bundesrat allerdings erachtete das Risiko ausländischer Anlagen als geringer als
eine allfällige Vergabe von Krediten und Hypotheken durch die Postfinance in der
Schweiz. Zudem war er der Ansicht, dass der Markt für Kredite und Hypotheken in der
Schweiz ausreichend ist. Aus diesen Gründen beantragte die Landesregierung die
Ablehnung der Motion. 
Der Urheber des Vorstosses konnte sich für die Botschaft des Bundesrates nicht
erwärmen. Er bemängelte, der Bundesrat habe es versäumt, auf die von ihm
aufgeworfenen Fragen der Systemrelevanz der Postfinance und des
Negativzinsumfeldes, unter dem das Unternehmen überproportional zu leiden habe, in
ausreichendem Masse einzugehen. Deshalb beantragte er der kleinen Kammer mittels
Ordnungsantrag, seine Motion zur Vorprüfung der entsprechenden Kommission
zurückzuweisen und so eine Debatte zu den angesprochenen Punkten zu ermöglichen.
Diesem Begehren stimmte der Ständerat zu. 11

MOTION
DATUM: 17.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Im September 2016 zog SP-Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) seine Motion für die
Aufhebung des Verbots der Kredit- und Hypothekenvergabe gegen die Postfinance
zurück. Die KVF-SR hatte zuvor deren Ablehnung beantragt. Sie war der Ansicht, dass
keine Kreditklemme bestehe und die geforderte Änderung eine faktische Staatsgarantie
für die Postfinance darstelle, was für den Bund und die Steuerzahlenden ein unnötiges
Risiko schaffe. 12

MOTION
DATUM: 19.09.2016
CATALINA SCHMID

La Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-CN) a déposé une
motion pour garantir un accès aux services bancaires Postfinance pour les Suisses de
l'étranger. Il s'aligne ainsi sur les recommandations du Conseil des Suisses de l'étranger
(CSE). Cette modification des bases légales de Postfinance permettrait, selon la CPE-
CN, de réduire les entraves à la mobilité internationale. En effet, les Suisses de
l'étranger sont souvent contraints de maintenir une relation bancaire en Suisse afin, par
exemple, de contracter une assurance-maladie ou encore de gérer des biens
immobiliers. Ainsi, étant donné que la Confédération se positionne comme
l'actionnaire majoritaire de La Poste Suisse SA, la commission estime que Postfinance
devrait garantir, en contrepartie, une prestation bancaire, avec des conditions
adéquates, aux citoyens de l'étranger. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
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motion. Il considère que l'objet porte atteinte, non seulement à la liberté économique
des banques, mais aussi à l'équité concurrentielle. De plus, il estime qu'une telle
démarche réduit la crédibilité des banques helvétiques et renforce les risques. Au final,
le Conseil national s'est rangé massivement derrière sa commission. Il a adopté la
motion par 178 oui contre 4 non et 7 abstentions. 13

A l’opposé de sa chambre sœur, le Conseil des États a nettement rejeté la motion de la
CPE-CN, pour une garantie d'accès à une relation bancaire pour les Suisses de
l'étranger, par 30 voix contre 9 et 4 absentions. La commission de politique extérieure
du Conseil national avait déposé une motion pour que la Postfinance garantisse un
accès à une relation bancaire pour les Suisses de l’étranger. La chambre s’oppose
ainsi à la volonté de la majorité de sa commission de politique extérieure (CPE-CE) qui
recommandait l’adoption de l’objet. Les arguments qui pointaient du doigt l’entrave à la
liberté économique et l’atteinte à l’équité concurrentielle bancaire ont fait mouche.
Ainsi, si la chambre a considéré qu’il existait une inégalité pour les Suisses de l’étranger
qui souhaitaient ou devaient maintenir une relation bancaire en Suisse, elle a estimé
que la solution avancée n’était pas optimale. 14

MOTION
DATUM: 13.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin d'éviter une distorsion de la concurrence induite par une garantie implicite de
l'Etat, le groupe Vert'libéral a déposé une motion qui vise la privatisation de
Postfinance. Selon le parti, une privatisation permettrait, d'un côté, de rétablir une
concurrence libre et efficace, et d'un autre côté, d'autoriser Postfinance à accorder
des crédits et des hypothèques. 
Le Conseil fédéral a précisé qu'un débat de fond serait mené avec le DETEC, le DFF et la
Poste pour dessiner le futur de la Poste – et de Postfinance particulièrement. Il a par
conséquent recommandé de rejeter la motion tant que ce débat ne serait pas mené.
L'objet a été classé car il n'a pas été analysé dans le délai imparti.

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Martin Bäumle (pvl, ZH) charge le Conseil fédéral d'entamer les procédures de
privatisation de PostFinance. Cette privatisation permettrait, selon le député, de
supprimer les distorsions de la concurrence sur le marché bancaire et dans les
entreprises publiques, et de permettre à PostFinance d'octroyer des crédits et des
hypothèques. Des solutions pour le mandat de service universel de PostFinance,
notamment pour les prestations de versements, paiements et virements, devront être
trouvées le cas échéant. 
Le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion. 
En chambre, la motion a été rejetée in extremis par 96 voix contre 91. La gauche (37
voix PS; 30 voix Verts) a reçu le soutien de 24 voix du Groupe du Centre et de 5 voix
dissidentes de l'UDC. Au final, les voix dissidentes de l'UDC ont fait pencher la balance
vers le rejet de la motion. 15

MOTION
DATUM: 17.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
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Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber
anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der
Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 16

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Die politische Steuerung und die Oberaufsicht über Unternehmen mit einem
Grundversorgungsauftrag standen im Mittelpunkt einer von der KVF-SR im November
2020 eingereichten Motion. Die Kommission forderte den Bundesrat dazu auf, ein
eigenes Gesetz für die Betriebe des Service Public – namentlich für SBB, Swisscom,
Schweizerische Post, Skyguide und das öffentliche Radio und Fernsehen – zu schaffen.
Mit den geltenden separaten Gesetzgebungen für die einzelnen Unternehmen seien
einige gewichtige Fragen, beispielsweise betreffend des Zielkonflikts zwischen
Gewinnstreben und Gemeinwohl, noch ungenügend geregelt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war der Ansicht, dass dem
Anliegen im Rahmen der geltenden Regelungen bereits entsprochen werde und das
Parlament über geeignete Möglichkeiten verfüge, sich einzubringen. Er sehe daher
keinen Mehrwert in einem neuen Gesetz.
Die kleine Kammer beugte sich in der Frühjahrssession 2021 über die Motion. Die das
Wort ergreifenden Kantonsvertreterinnen und -vertreter Stefan Engler (mitte, GR), Eva
Herzog (sp, BS) sowie Daniel Fässler (mitte, AI) sprachen sich dabei allesamt für die
Annahme der Motion aus. Zu klären seien insbesondere Fragen rund um
«Staatsleistungen und Markt, von Liberalisierung, von Privatisierung und Subventionen»
(Engler). Ebenso müssten Gewinnverbote, Dividendenvorgaben und
Lohnbeschränkungen diskutiert werden. Nicht zu vernachlässigen seien auch Fragen
rund um die Aufsicht über die Betriebe und die Rolle des Parlaments, welches die
Oberaufsicht über die Bundesverwaltung und den Bundesrat ausübe. Es wurde zudem
darauf hingewiesen, dass es nicht sinnvoll sei, diese Bereiche jeweils nur anhand von
Einzelereignissen – genannt wurde insbesondere die Postauto-Affäre – zu diskutieren.
Es gehe vielmehr darum, eine Übersicht zu schaffen und wichtige Grundsätze
festzulegen. Daher sei eine Mantelgesetzgebung notwendig, welche die
Spezialgesetzgebungen für die einzelnen Konzerne ergänzt. Verkehrs- und
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Kommunikationsministerin Sommaruga zeigte in ihrem Votum Verständnis für das
Anliegen der Motion. Sie wies aber darauf hin, dass es sehr schwierig werde, eine solche
Mantelgesetzgebung zu erstellen, da die verschiedenen betroffenen Betriebe des
Service public sehr unterschiedlich ausgerichtet seien. In der anschliessenden
Abstimmung votierte eine deutliche Mehrheit des Ständerats für die Annahme der
Motion (34 zu 8 Stimmen). 17

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 mit einer Motion der KVF-SR,
welche ein Gesetz über die politische Steuerung und Oberaufsicht von Unternehmen
im Bereich des Service public forderte. KVF-NR-Sprecher Bregy (mitte, VS) betonte für
die Kommissionsmehrheit, dass die Politik im Service Public die strategische Richtung
vorgeben und kontrollieren müsse. Dazu brauche es ein Gesetz, «das die
Grundversorgung sauber regelt». Eine Kommissionsminderheit um Kurt Fluri (fdp, SO)
hingegen wolle mehr Freiheit für die Betriebe des Service public und kritisiere daher
den strikten Rahmen, den dieses Gesetz vorgeben würde, schloss Bregy.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für die Forderung des
Parlaments nach mehr Mitsprache in diesem Bereich, empfahl den Vorstoss aber aus
verschiedenen Gründen zur Ablehnung. So bezweifelte sie etwa, dass ein einziger so
genannter Mantelerlass den verschiedenen Strukturen und Ausrichtungen der
Unternehmen des Service public gerecht werden könne; auch werde es gewisse
Abgrenzungsprobleme zwischen dem Mantelerlass und den geltenden Spezialgesetzen
geben. Ausserdem seien die Verantwortlichkeiten in der Aufsicht bereits heute gut
geregelt. Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen,
der Nationalrat nahm die Motion mit 103 zu 77 Stimmen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von den geschlossen stimmenden SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen. 18

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Im Nachgang des Postauto-Skandals wurden im Bundesamt für Verkehr für Controlling
und Revision acht zusätzliche Stellen geschaffen. Mit ihrer Motion «Teurere Kontrollen
durch das BAV sollen die Verursacher bezahlen» verlangte Nadja Pieren (svp, BE), dass
der Bundesrat die Mehrkosten, die dem BAV wegen den zusätzlichen Stellen erwachsen,
auf die Verursacher abwälze. 
Der Bundesrat verwies jedoch darauf, dass Controlling und Revision in der
Verantwortung des Bundes lägen, weshalb der Bund auch die Kosten trage. Zudem sei
der Verpflichtungskredit für den regionalen Personenverkehr als Folge der Postauto-
Affäre um CHF 9 Mio. gekürzt worden, was dem Bundesanteil der unrechtmässigen
Abgeltungen entspreche. Innerhalb des gekürzten Verpflichtungskredits müssten
Transportunternehmen zusätzlich anfallende Kosten selber tragen. Damit beantragte
der Bundesrat die Ablehnung der Motion und der Nationalrat folgte diesem Antrag im
September 2019 diskussionslos. 19

MOTION
DATUM: 27.09.2019
NIKLAUS BIERI

Post und Telekommunikation

D'autre part, le Conseil des Etats a adopté la motion Cottier (pdc, FR), qui demande au
Conseil fédéral de prévoir un système d'indemnisation pour les prestations fournies
gratuitement ou au prix de revient par les PTT en faveur de l'économie générale. Selon
le motionnaire, ces prestations sont un handicap croissant pour la régie, notamment en
raison du fait que la nouvelle loi sur les télécommunications entame le monopole de
cette dernière. 20

MOTION
DATUM: 01.10.1991
SERGE TERRIBILINI

A ce dernier sujet, le Conseil national a transmis comme postulat la motion du Conseil
des Etats demandant à ce que soit mis sur pied un système d'indemnisation pour les
prestations fournies gratuitement ou à un prix de revient par les PTT à l'économie
générale. 21
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Le projet Optima a entraîné une levée de boucliers en Suisse. La pétition du Syndicat
de la Communication contre la fermeture d'offices postaux intitulée "Touche pas à ma
Poste!" a récolté 120'000 signatures qui ont été déposées au DETEC. Le Syndicat
exigeait que la majorité des prestations soit offerte dans tous les offices postaux. Le
Grand Conseil genevois, via une motion de la gauche et des radicaux, l'a accepté à
l'unanimité et invité le gouvernement genevois et les autorités fédérale à faire pression
sur La Poste pour qu'elle revoit la copie de son projet Optima. Le Conseil national a
transformé la motion du genevois Spielmann (ps, GE) en postulat. Celle-ci demandait au
Conseil fédéral d'obliger La Poste à renoncer à ses projet. Le Conseil fédéral a répondu
à son inutilité vu que les termes de la restructuration étaient réétudiés par La Poste,
par contre les frais non couvert de CHF 500 millions pour le réseau postal nécessitaient
des solutions. Les adversaires à la restructuration des offices postaux ont obtenu une
victoire avec le maintien de la Poste de St Jean à Genève. Cette dernière symbolisait le
premier mouvement de résistance populaire à la suppression d'un office postal. La
Poste a fait marche arrière et a réouvert un guichet à mi-temps. En contrepartie, la ville
de Genève s'engageait à prendre en charge les frais de location et la gestion de la
moitié du bâtiment. Le cas genevois est annonciateur d'un état de fait où les autorités
devront prendre en charge une partie des frais nécessaires au service public de base.
En effet, La Poste est tiraillée entre son devoir de service public déficitaire et
l'obligation d'être rentable. Malgré les protestations, les contours d'Optima ont été
révélés. La Poste prévoit un classement des offices en trois catégories: les petits (P)
offrant les prestations de base (paiement, distribution et prise en charge du courrier et
des colis), les moyens (PP) assurant en plus certains services financiers et les gros (PPP)
offrant la gamme complète. Le réseau de vente sera organisé dans sept régions de
vente. Le redimensionnement et les fermetures se feront entre 2001 et 2004. 22

MOTION
DATUM: 06.10.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Au cours de l’été, de l’automne et jusqu’à la fin de l’année, les manifestations se sont
poursuivies et les pétitions sont venues s’amasser les unes après les autres au DETEC.
Le parlement n’est pas demeuré en reste et a dû traiter une grande série d’objets. Par
18 voix contre 15, le Conseil des Etats a transformé en postulat moins contraignant une
motion de Hans Hess (prd, OW) (01.3370) chargeant le gouvernement d’accélérer la
libéralisation du marché postal. Le Conseil fédéral a proposé d’attendre les résultats de
la consultation concernant le "Paquet Poste/Swisscom SA", avant de se décider quant à
l’évolution future du secteur. En octobre, le Conseil national a renoncé à interrompre la
réforme du réseau postal. Il a refusé par 89 voix contre 65 la motion Rennwald (ps, JU)
(01.3300) qui exigeait un moratoire à la restructuration postale couplée à une extension
du réseau. Le socialiste jurassien voulait que chaque commune suisse ait sa poste et
qu’un bureau de poste PP soit accessible à tout usager en dix minutes. Entre 400 et
500 bureaux supplémentaires auraient été nécessaires. La motion avait été cosignée 93
conseillers nationaux en majorité de gauche. Le National a en revanche adopté les
motions de Fasel (pcs, FR) par 90 voix contre 66 et de Dupraz (prd, GE) (01.3168) par 88
contre 65. La première souhaitait mieux définir le mandat de prestation de La Poste et
la seconde lui permettre de toucher des subventions pour sauver certains bureaux.
Face à cet activisme parlementaire, Moritz Leuenberger a promis, pour le printemps
2002, un rapport qui offrirait une vue d’ensemble sur toutes les interventions
politiques en suspens et qui proposerait des solutions pour le financement de la
desserte de base. 23

MOTION
DATUM: 21.12.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Traitant de motions en provenance du Conseil national, le Conseil des Etats a transmis
au Conseil fédéral celle de Fasel (pcs, FR) (01.3120) et a transformé celle de Dupraz
(prd, GE) (01.3168) en postulat. Pour plus de détails sur les motions voir ici. 24

MOTION
DATUM: 06.03.2002
PHILIPPE BERCLAZ

L’Assemblée fédérale a transmis au Conseil fédéral une motion Germanier (prd, VS) le
chargeant de présenter un projet sur l’organisation et les compétences de l’autorité
de régulation du marché postal qui garantisse son indépendance vis-à-vis du
législateur, du DETEC et du propriétaire de la Poste. L’autorité de régulation actuelle,
PostReg, est rattachée administrativement au DETEC et ne peut, selon le motionnaire,
pas accomplir sa mission avec l’impartialité nécessaire. 25

MOTION
DATUM: 04.10.2007
NICOLAS FREYMOND
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Le Conseil national a rejeté, par 112 voix contre 65, une motion de sa CTT exigeant que
l’ordonnance sur la poste (OPO) soit révisée, de sorte à garantir que tous les offices de
poste proposent l’ensemble des prestations du service universel. Cette révision aurait
impliqué la fermeture des agences postales dans les commerces des villages. Les
groupes UDC, radical-libéral, unanimes, et la très grande majorité du groupe
démocrate-chrétien ont rejeté la motion. 26

MOTION
DATUM: 27.05.2008
NICOLAS FREYMOND

Lors de la session d’automne, la CTT-CE a déposé une motion contraignant le
gouvernement à revenir sur sa décision et à la soumettre à l’Assemblée fédérale sous la
forme d’un projet de révision de la LPO (loi sur la poste). Après avoir invoqué la
compétence que lui confère la LPO en cette matière, le Conseil fédéral a réaffirmé que
cet abaissement de la limite du monopole ne menaçait pas le financement du service
universel, rappelant les résultats de l’étude commandée par ses soins l’année
précédente. En plénum, le président de la CTT-CE, Peter Bieri (pdc, ZG), a précisé que
la motion ne remettait pas en cause la libéralisation du marché postal, mais exigeait
seulement que cette décision importante soit prise par le parlement et s’inscrive dans
une discussion sur les conditions cadres fixées par la LPO. Par 20 voix contre 15, les
sénateurs se sont ralliés à la position de principe de leur CTT. 27

MOTION
DATUM: 16.12.2008
NICOLAS FREYMOND

En début d’année et à l’inverse du Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil
national n’a pas voulu obliger le gouvernement à revenir sur sa décision d’abaisser le
monopole des lettres de 100 à 50 grammes afin de la soumettre au parlement sous la
forme d’un projet de révision de la loi sur la poste (LPO). Le plénum a par conséquent
rejeté, par 89 voix contre 83, la motion de la CTT-CE en ce sens. Le Conseil fédéral a
dès lors pu confirmer sa décision et annoncer l’entrée en vigueur de l’abaissement à
compter du 1er juillet de l’année sous revue. 28

MOTION
DATUM: 23.04.2009
NICOLAS FREYMOND

Saisies de cette thématique, les chambres ont refusé toute intervention de la
Confédération. Le Conseil des Etats a rejeté, par 19 voix contre 11, une motion Stähelin
(pdc, TG) exigeant un moratoire sur la fermeture d’offices de poste dans l’attente de
l’examen par les chambres du projet de nouvelle législation postale, tandis que le
Conseil national a rejeté tacitement une motion Grin (udc, VD) (09.3420) chargeant le
Conseil fédéral d’introduire dans les objectifs stratégiques 2010-2013 de la Poste
l’obligation pour cette dernière de discuter avec les communes concernées de
l’organisation du réseau postal de sorte à garantir un service de proximité. 29

MOTION
DATUM: 25.09.2009
NICOLAS FREYMOND

Mit einer im Sommer 2014 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Guillaume
Barazzone (cvp, GE) vom Bundesrat, geeignete Massnahmen zur Einhaltung der vom
Bundesrat festgelegten Grundsätze über die Aktivitäten der Post im Ausland zu
ergreifen. Barazzone glaubte in den Jahresberichten der Post zu erkennen, dass diese
mit ihrer französischen Tochtergesellschaft Car postal France gegen die vom Bundesrat
vorgegebenen strategischen Ziele verstösst. In seiner Stellungnahme vom 27. August
2014 hält der Bundesrat aber fest, dass das Engagement der Schweizerischen Post bei
der Car postal France durchaus den strategischen Zielen für die Post entspreche. Der
Bundesrat beantragte deshalb, die Motion abzulehnen. 
Bundesrätin Leuthard erläuterte in der Sommersession 2016, als sich der Nationalrat als
Erstrat der Motion annahm, erneut, inwiefern die Aktivitäten der Post bei der Car postal
France sinnvoll seien. Sie bat den Rat, die Motion abzulehnen. Die grosse Kammer folgte
dieser Empfehlung jedoch nicht: Eine Mehrheit von SP, Grünen, FDP und CVP nahm die
Motion an, abgelehnt wurde sie von der SVP, der GLP und einzelnen Mitgliedern von
CVP und FDP (96 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen). 30

MOTION
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

"Postsendungen sollen allen zugestellt werden!" forderten zwei identische Motionen,
die im Abstand von vier Tagen im Dezember 2014 im Nationalrat eingereicht worden
waren. Mit neuen Vorgaben zur Postzustellung soll verhindert werden, dass die Post
ganzjährig bewohnte Haushalte von der Postzustellung ausschliessen könnte. Die
Motion Clottu (svp, NE) und die Motion Maire (sp, NE) (14.4091) wurden im September
2016 gemeinsam vom Nationalrat behandelt. Bundesrätin Leuthard führte den
Postzustellungsservice detailliert aus, wies auf den steten Strukturwandel und die
Vorgaben des Bundes hin und zeigte auf, dass die Post keinen weitergehenden

MOTION
DATUM: 12.09.2016
NIKLAUS BIERI
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Spielraum hat, um die Zustellung eigenmächtig einzuschränken. Trotzdem nahm der
Nationalrat die beiden Motionen klar an: Mit 120 zu 55 Stimmen bei 11 Enthaltungen. 31

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat die Motion Barazzone (cvp, GE)
über die Aktivitäten der Post im Ausland, die im Sommer desselben Jahres bereits vom
Nationalrat angenommen worden war. Die UREK-SR empfahl dem Rat einstimmig deren
Ablehnung und folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Nachdem Ivo Bischofberger
(cvp, AI) und Olivier Français (fdp, VD) den Kommissionsentscheid dargelegt hatten,
meldete Christian Levrat (sp, FR) Bedenken an bezüglich des Engagements der Post bei
Car postal France. Zwar wolle er keinen Antrag um Annahme der Motion stellen, er
beobachte die Geschäftsaktivitäten der Postauto Schweiz in Frankreich aber schon
länger und halte sie für riskant. Bundesrätin Leuthard versicherte dem Rat daraufhin,
dass die Risiken des Engagements in Frankreich regelmässig mit den Spitzen der Post
und der Postauto Schweiz diskutiert würden. Der Rat folgte dem Bundesrat und seiner
Kommission diskussionslos und lehnte die Motion ab. 32

MOTION
DATUM: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Mit einer Motion forderte die KVF-NR, die Aufsichtsinstrumente im Postbereich seien
gesetzlich zu verankern. Die KVF-NR bezog sich auf einen Bericht des Bundesrates zur
Evaluation der Postgesetzgebung vom 11. Januar 2017, in welchem der Bundesrat
vorgeschlagen hatte, dem Bakom im Postgesetz geeignete Aufsichtsinstrumente
bereitzustellen. Der Bundesrat beantragte dem Rat denn auch, die Motion
anzunehmen. Beide Kammern folgten diesem Antrag. 33

MOTION
DATUM: 14.02.2017
NIKLAUS BIERI

Im Februar 2017 reichte die KVF-NR eine Motion zur Postgesetzgebung ein. Zum einen
wollte die Kommission die Erreichbarkeitskriterien für den Zugang zu den Diensten der
Post anpassen: Die Kriterien müssten nicht im nationalen Durchschnitt erfüllt werden,
sondern auf der regionalen Ebene. Zudem müssten die Erreichbarkeitskriterien nicht
nur für postalische Dienstleistungen gelten, sondern auch für Dienstleistungen im
Zahlungsverkehr. Zum anderen enthielt die Motion auch Anpassungen der
Postgesetzgebung im Bereich der Postagenturen: Diese müssten so eingerichtet sein,
dass sie sämtliche logistischen Dienstleistungen (beispielsweise auch den Versand von
Massensendungen oder Sperrgutpaketen) ebenso wie die Grundversorgung im
Zahlungsverkehr anbieten können. Die Agentur-Betreiber seien mindestens
kostendeckend zu entschädigen. 
Obschon die KVF-NR mit ihrer Motion Punkte aufnahm, für die der Bundesrat in seinem
Bericht über die Evaluation des Postgesetzes vom 11. Januar 2017 mögliche
Anpassungen ausgemacht hatte, beantragte der Bundesrat im April 2017, die Motion
abzulehnen und verwies auf ebendiesen Bericht: in diesem hatte der Bundesrat auch
vorgeschlagen, die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft vertieft zu
untersuchen. Erst nach einer solchen Untersuchung solle über konkrete Anpassungen
der Postgesetzgebung diskutiert werden.

MOTION
DATUM: 14.02.2017
NIKLAUS BIERI

Mit der Motion Gleich lange Spiesse im Schweizer Postmarkt nahm die KVF-NR jene
Punkte betreffend des Wettbewerbs im Postmarkt auf, die der Bundesrat im Bericht zur
Evaluation der Postgesetzgebung vom 11. Januar 2017 bemängelt hatte. Soweit möglich
sollen in der Postverordnung ein Verbot von Koppelungsrabatten, die Gewährleistung
der Nichtdiskriminierung bei Mengenrabatten, die kostengerechte Entgeltregelung für
den Zugang zu Postfächern und ein verbesserter Zugang zu Briefkastenanlagen in
Wohn- und Geschäftshäusern umgesetzt werden. Der Bundesrat beantragte die
Annahme der Motion, da diese den im genannten Bericht vorgeschlagenen Anpassungen
entspreche. Die Motion wurde vom Nationalrat angenommen, vom Ständerat im Herbst
2017 aber abgelehnt.

MOTION
DATUM: 14.02.2017
NIKLAUS BIERI

Drei Motionen der KVF-NR zur Post wurden Ende Mai 2017 vom Nationalrat zusammen
behandelt: Mit einer Motion für gleich lange Spiesse im Postmarkt (17.3011) soll der
Wettbewerb gestärkt werden, mit einer Motion zur Postgesetzgebung (17.3012) sollen
die Erreichbarkeitsvorgaben regional angepasst und die Dienstleistungen ausgebaut
werden und mit der Motion 17.3013 sollen Aufsichtsinstrumente gesetzlich verankert
werden. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen zu Wettbewerb und
Aufsichtsinstrumenten und wollte die Motion zur Postgesetzgebung ablehnen. Die

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI
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gleiche Empfehlung gab die GLP ab: Jürg Grossen (glp, BE) teilte die Motionen auf in
„liberale Ordnungspolitik“ und „Nostalgie“ - wobei er unter letzterer die veränderten
Erreichbarkeitskriterien und die ausgebauten Dienstleistungen in der
Postgesetzgebungs-Motion verstand. SVP, FDP und BDP wollten alle drei Motionen
annehmen und wurden von Links der Inkonsistenz bezichtigt: Man könne nicht
einerseits auf den Service public pochen und andererseits mehr Wettbewerb verlangen.
Wer beides mache, habe wohl von Betriebswirtschaft wenig begriffen, meinte Grünen-
Nationalrätin Rytz (gp, BE). Grüne, SP und CVP wollten die Motionen betreffend die
Aufsichtsinstrumente und die Postgesetzgebung annehmen, lehnten aber die Motion
zur Stärkung des Wettbewerbs ab. Diese bringe nur Rosinenpickerei privater Firmen
und würde durch die Schmälerung des Gewinnes der Post den Service public weiter
gefährden. Mit einem Einzelantrag Reynard (sp, VS) wurde die Ablehnung der Motion
17.3011 gefordert. Der Widerstand der Fraktionen von SP, CVP und Grünen reichte nicht,
der Nationalrat nahm die Motion für gleich lange Spiesse im Postmarkt mit 109 zu 78
Stimmen (1 Enthaltung) an. Die Motion zur Postgesetzgebung lehnten nur die GLP und
einzelne Mitglieder der FDP ab: Sie wurde mit 172 zu 13 Stimmen (4 Enthaltungen)
angenommen. Die Motion betreffend die Aufsichtsinstrumente war unbestritten und
wurde ohne Widerstand gutgeheissen. 34

Regional differenzierte Erreichbarkeitsvorgaben in der postalischen Grundversorgung
forderte Nationalrätin Amherd (cvp, VS) mit einer im Juni 2016 eingereichten Motion.
Zwar würden die Erreichbarkeitsvorgaben der Postverordnung (Erreichbarkeit innert 20
Minuten für 90 Prozent der Bevölkerung für das Poststellennetz, innert 30 Minuten für
90 Prozent der Bevölkerung für Dienstleistungen im Zahlungsverkehr) eingehalten, aber
weil nur der nationale Durchschnitt berechnet werde, sei klar, dass die ländliche
Bevölkerung benachteiligt werde. Die Erreichbarkeitsvorgaben seien deshalb regional
zu differenzieren. 
Bundesrätin Leuthard hielt im Nationalrat Ende Mai 2017 entgegen, die geltenden
Vorgaben seien vom Parlament so gewollt und sie seien vernünftig. Man könne nicht
immer nur den Abbau von Poststellen beklagen, ohne festzustellen, dass bei den
Postagenturen ein Ausbau stattfindet – das sei nicht korrekt. Der Aufruf der
Bundesrätin zur Korrektheit verhallte ungehört: Die grosse Kammer nahm die Motion
mit 113 zu 79 Stimmen (0 Enthaltungen) an. 
Der Ständerat behandelte die Motion im November 2017. 35

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI

Eine im Juni 2016 eingereichte Motion von Nationalrätin Amherd (cvp, VS) verlangte
Mehr Transparenz in der Erfüllung der postalischen Grundversorgung. Der Bundesrat
solle für mehr Transparenz bei der Einhaltung der Grundversorgungsbestimmungen
(insbesondere bezüglich der Erreichbarkeit des Poststellen- und Postagenturnetzes
und der Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs) sorgen. Die Motion schloss an die
Motion Amherd an, welche regional differenzierte Erreichbarkeitsvorgaben für die
postalische Grundversorgung forderte, und sie wurde Ende Mai 2017 auch gleich nach
dieser behandelt. Die Motionärin stellte im Plenum fest, dass ihre Motion einerseits den
Kundendienst verbessere, andererseits aber administrativen Aufwand abbaue – dies sei
fast wie ein Sechser im Lotto. „Frau Nationalrätin, es wäre ein Sechser im Lotto, wenn
Sie die Motion zurückziehen würden!“ konterte Bundesrätin Leuthard. Die Zahl der
Zugangspunkte zu Postdienstleistungen sei seit Jahren konstant, die Erreichbarkeit
werde transparent ausgewiesen und sei mit den neusten Apps für jede Nutzerin
jederzeit einsehbar. Die Anliegen der Motion seien deshalb bereits zu hundert Prozent
erfüllt. Eine Mehrheit in der grossen Kammer sah dies anders und nahm die Motion mit
100 zu 88 Stimmen (4 Enthaltungen) an. 
Der Ständerat behandelte die Motion im November 2017. 36

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI

"Postsendungen sollen allen zugestellt werden!" fand auch eine Mehrheit im
Ständerat, der die beiden identischen Motionen Clottu (svp, NE) und Maire (sp, NE)
(14.4091) im Juni 2017 annahm. Zwar rief Bundesrätin Leuthard im Rat zu Sachlichkeit
auf, da sie einerseits ein grassierendes „Post-Bashing” ausmachte und andererseits
keinen Anlass sah, an den Regeln der Zustelldienste der Post etwas zu ändern. Ständerat
Engler (cvp, GR) berief sich jedoch auf einen Bericht der Postcom, der eine
Gesetzesänderung empfahl, sofern sich ein Trend zu weniger mit der Postzustellung
bedienter ganzjährig bewohnter Häuser bestätigen würde. Bundesrätin Leuthard wies
einen derartigen Trend zurück und verwies erneut auf die strengen Vorgaben, denen
die Post in ihrem Zustellservice unterworfen sei. Vielleicht unter dem Eindruck

MOTION
DATUM: 15.06.2017
NIKLAUS BIERI

01.01.65 - 01.01.23 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



wiederkehrender Medienberichterstattung über Abbaupläne der Post nahm die kleine
Kammer die beiden Motionen dennoch an, die Motion Clottu mit 28 zu 7 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) und die identische Motion Maire mit 29 zu 6 Stimmen (bei ebenfalls 5
Enthaltungen). 37

Im September 2017 nahm der Ständerat eine Motion der KVF-SR zur strategischen
Poststellennetzplanung an. Der Bundesrat sollte damit verpflichtet werden, von der
Post eine konzeptionelle Poststellennetz-Planung einzufordern. Zudem sollte der
Bundesrat dem Parlament innerhalb eines Jahres eine Revision der Service-Public-
Kriterien in der Postgesetzgebung unterbreiten, welche regionale Gegebenheiten und
unterschiedliche Nutzergruppen berücksichtigen müsste. Bundesrätin Leuthard wehrte
sich im Plenum vergeblich gegen die Motion. Sie verwies auf die veränderten
Bedürfnisse der Kundschaft und rief den Ratsmitgliedern das jährliche Defizit der
Poststellen von rund CHF 200 Mio. in Erinnerung. Leuthard hielt zudem fest, dass es
sich nicht um einen Abbau in der postalischen Versorgung handle, sondern um einen
Umbau: Zugangspunkte zu den Post-Dienstleistungen würden eher näher zur
Bevölkerung kommen, aber nicht in Form der bisherigen Poststellen. Die kleine Kammer
nahm die Motion mit 31 zu 5 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. 38

MOTION
DATUM: 26.09.2017
NIKLAUS BIERI

Ende November 2017 behandelte der Ständerat gleich sieben Geschäfte zur
Postgesetzgebung in einer Debatte. Die kleine Kammer hatte über die drei Motionen
der KVF-NR zu befinden, welche im Nationalrat im Mai 2017 angenommen worden
waren und welche die gesetzliche Regelung der Aufsichtsinstrumente der Postcom, die
Stärkung des Wettbewerbs im Postmarkt und die Anpassung der
Erreichbarkeitskriterien und des Dienstleistungsangebots betrafen. Weiter wurde über
die Motionen Amherd (cvp, VS) beraten (16.3481 und 16.3482), welche eine grosse
inhaltliche Nähe zur Motion KVF-NR (17.3012) aufwiesen. Zudem beriet der Ständerat
über die Standesinitiative des Kantons Tessin und über jene des Kantons Wallis, welche
zur Unterstützung des Tessiner Vorstosses eingereicht worden war. 
In der Debatte zeigten sich die ambivalenten Gefühle, welche die Post bei den
Parlamentsmitgliedern auszulösen vermochte: So wurde die Post etwa von Paul
Rechsteiner (sp, SG) zwar als funktionierendes und dynamisches Bundesunternehmen
gelobt, auf das man stolz sei, andererseits gebe es da eine Malaise bei der
Zugänglichkeit und der Präsenz. Eine „Vergangenheitsromantik“ machte hingegen Ruedi
Noser (fdp, ZH) aus, der das veränderte Verhalten der Kundschaft und den Umbau des
Poststellennetzes als Tatsache hinnahm und nur in den Motionen zum Wettbewerb und
zu den Aufsichtsinstrumenten etwas Zukunftstaugliches sah. Bundesrätin Leuthard
zeigte sich einmal mehr verständnislos für die Debatte: Sie wies darauf hin, dass die
Schweizerische Post in internationalen Vergleichen regelmässig auf Rang 1 platziert sei,
es sei ein hervorragendes Unternehmen, das hier einfach schlecht geredet werde. „Für
mich ist das alles jetzt auch ein bisschen Klamauk, ehrlich gesagt“, wurde die
Bundesrätin deutlich. 
Die Motion KVF-NR „Gleich lange Spiesse im Schweizer Postmarkt“, vom Nationalrat im
Mai 2017 angenommen und vom Bundesrat unterstützt, war von der KVF-SR mit 10 zu 3
Stimmen zur Ablehnung empfohlen worden. Die KVF-SR begründete ihren Antrag damit,
dass der Postmarkt funktioniere und man vermeiden sollte, die Post in ihrem Geschäft
zu schwächen. Die kleine Kammer folgte ihrer Kommission mit 23 zu 18 Stimmen (0
Enthaltungen). 
Die Motion KVF-NR „Postgesetzgebung“ wurde mit einer kleinen Änderung der KVF-SR
betreffend die Postagenturen vom Plenum mit 35 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung)
angenommen, obschon Bundesrätin Leuthard festhielt, dass die Forderung bereits
erfüllt sei und es eigentlich nichts zu regulieren gebe. 
Die Motion KVF-NR „Die Aufsichtsinstrumente im Postbereich gesetzlich verankern“ war
nicht bestritten und wurde stillschweigend angenommen. 
Die beiden Motionen Amherd (16.3481 und 16.3482), die sich inhaltlich kaum von der
Motion KVF-NR zur Postgesetzgebung unterschieden, wurden vom Ständerat entgegen
dem Antrag des Bundesrates mit 34 zu 7 Stimmen (0 Enthaltungen) und mit 31 zu 9
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen. 
Der Standesinitiative Tessin zum Poststellennetz sowie der Standesinitiative Wallis zur
Unterstützung der Tessiner Initiative wurden gemäss dem Antrag der KVF-SR keine
Folge gegeben - die Anliegen der Standesinitiativen seien in den angenommenen
Motionen bereits enthalten. 39

MOTION
DATUM: 30.11.2017
NIKLAUS BIERI
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Die Motion der KVF-SR zur strategischen Poststellennetzplanung wurde im März 2018
vom Nationalrat behandelt. In Anspielung auf ihre bis dahin unbehandelte Motion für
ein Moratorium bei Poststellenschliessungen fragte Nationalrätin Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) die Kommission, ob ein Moratorium in der Kommissionsdebatte zur
strategischen Poststellennetzplanung ein Thema gewesen sei. Nationalrat Hadorn (sp,
SO) gab Auskunft: Zwar sei ein Moratorium nicht konkret besprochen worden, doch
gebe es in der Kommission sicher die allseits geteilte Erwartung, dass die Post mit
weiteren Schliessungen zuwarte, solange das Parlament über das Poststellennetz
berate. Bundesrätin Leuthard verteidigte die Post: Sie habe sich an das geltende Gesetz
zu halten, bis eine Revision in Kraft trete. Das geltende Gesetz werde von der Post klar
eingehalten. Wie schon in der kleinen Kammer erinnerte die Bundesrätin auch die
grosse Kammer daran, dass es mit den Agenturlösungen mehr Zugangspunkte zu
Postdienstleistungen gebe. Bundesrätin Leuthards Plädoyer blieb indes wirkungslos:
Der Nationalrat nahm die Motion mit 168 zu 12 Stimmen (0 Enthaltungen) an, wobei die
Gegenstimmen je hälftig auf die FDP und die GLP entfielen. 40

MOTION
DATUM: 01.03.2018
NIKLAUS BIERI

Einen Stopp der Arbeitsplatzauslagerung bei der Post forderte Nationalrat Candinas
(cvp, GR) mit einer im September 2016 eingereichten Motion. Die strategischen Ziele
und Vorgaben für die Post seien so anzupassen, dass die Post keine Arbeitsplätze ins
Ausland verlagern kann. Konkret nahm der Motionär Bezug auf einen Pilotversuch mit
der sogenannten Extraktionscodierung (der vollständigen Entzifferung und Erfassung
von maschinell nicht lesbaren Briefadressen), den die Post in Vietnam durchführte. Der
Bündner Nationalrat sah die Logistikzentren in Chur und Sion in Gefahr und wollte per
Motion erreichen, dass über die strategischen Vorgaben für die Post eine Umsetzung
weiterer Auslagerungspläne verunmöglicht würde. 
Der Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion beantragt, Bundesrätin Leuthard
verzichtete im Rat aber auf ein Votum und der Rat nahm die Motion mit 132 zu 52
Stimmen (6 Enthaltungen) an, wobei die ablehnenden Stimmen auf die FDP, die GLP
und die BDP sowie wenige SVP-Mitglieder entfielen. 41

MOTION
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI

Mit einer im September 2016 eingereichten Motion forderte der Bünder Nationalrat
Candinas (cvp, GR) die flächendeckende Postzustellung bis zur Mittagszeit. Die
rechtlichen Grundlagen seien so zu ändern, dass die Post grundsätzlich bis spätestens
12.30 Uhr an alle Haushalte zugestellt werden müsse, wenn keine Frühzustellung
angeboten werde. Der Bundesrat teilte im November 2016 mit, er anerkenne die Sorge
des Motionärs um eine kundenfreundliche Zustellung, erachte die gesetzliche Regelung
eines Zustellschlusses aber als zu starr und zu einschränkend und beantrage deshalb
die Ablehnung der Motion. 
Bundesrätin Leuthard wies in der Debatte vom 8. März 2018 im Nationalrat darauf hin,
dass es sich hierbei um eine operative Frage handle und nicht um eine strategische. Es
sei deshalb am Unternehmen, nicht an der Politik, hier zu handeln. Die grosse Kammer
folgte dieser Einschätzung nicht und nahm die Motion mit 126 zu 56 Stimmen (8
Enthaltungen) an. 42

MOTION
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI

Die Schliessung von Poststellen in der Schweiz führt zu einer schlechteren
Grundversorgung, zeigte sich der St. Galler Nationalrat Jakob Büchler (cvp, SG)
überzeugt und verlangte mit einer Motion, dass mit einer Anpassung der
Postverordnung eine bessere und den unterschiedlichen ländlichen Verhältnissen
angepasste Erreichbarkeit des Poststellennetzes und der Dienstleistungen im
Zahlungsverkehr gewährleistet werde. Trotz der unterdessen erfolgten Annahme der
Motion KVF-NR bezüglich der strategischen Poststellennetz-Planung zog der Motionär
sein Anliegen nicht zurück, vielmehr wollte er seine Motion als Unterstützung der
angenommenen Motion KVF-NR verstanden wissen. Bundesrätin Leuthard verzichtete
darauf, den Antrag des Bundesrates auf Ablehnung im Plenum zu begründen. Der
Nationalrat nahm die Motion am 8. März 2018 mit 134 zu 52 Stimmen (5 Enthaltungen)
an. 43

MOTION
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI
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Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), die gesetzliche
Regelung bei der Post sei so anzupassen, dass die Obergrenze der Auszahlungen bei
Poststellen von CHF 500 auf CHF 5'000 erhöht werde. CHF 5'000 könnten bislang nur
auf Poststellen mit Sicherheitstresor bezogen werden, der Höchstbetrag von
Auszahlungen betrage in der Regel CHF 500, bei Postomaten CHF 1'000, bestätigte
Postministerin Leuthard den Sachverhalt im März 2018 im Plenum der grossen Kammer.
Die Bundesrätin erklärte, es stünde der Post – wie allen anderen Finanzdienstleistern –
frei, den Höchstbetrag für Auszahlungen selber festzulegen. Sie forderte die Mitglieder
des Nationalrates auf, keine Beträge ins Gesetz zu schreiben. Ihrem Aufruf folgten
jedoch nur die Mitglieder der FDP und der GLP; die Motion Glanzmann-Hunkeler wurde
mit 155 zu 36 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 44

MOTION
DATUM: 08.03.2018
NIKLAUS BIERI

Die Strategischen Ziele der Post seien auf die Grundversorgung und den Service public
auszurichten, verlangte eine im März von der grünen Nationalrätin Rytz (gp, BE)
eingereichte Motion. Sich auf den Postauto-Skandal beziehend, ortete die Motionärin
das Problem im Widerspruch von zu erbringendem Service public und dem in den
strategischen Zielen angelegten Gewinnstreben. Die strategischen Ziele der Post
müssten folglich festhalten, dass die Post im Abgeltungs- und Grundversorgungsbereich
nicht nach Gewinn strebe. 45

MOTION
DATUM: 16.03.2018
NIKLAUS BIERI

Der Nationalrat stimmte im Juni 2018 der Motion KVF-NR zur Postgesetzgebung zu. Im
November 2017 hatte der Ständerat zwar Änderungen am Motionstext vorgenommen,
der Nationalrat zeigte sich jedoch damit einverstanden und nahm die Motion
diskussionslos an. 46

MOTION
DATUM: 07.06.2018
NIKLAUS BIERI

Im Zuge des Postauto-Skandals verlangte Nationalrat Imark (svp, SO) mittels Motion die
Rückforderung der Honorare, welche die Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG von der Post
für die Buchprüfung erhalten hatte. Der Motionär hielt in der Begründung der Motion
fest, die KPMG trage mit ihrer unkritischen Buchprüfung eine Mitverantwortung am
Postauto-Skandal. 
Im August 2018 antwortete der Bundesrat, er habe keine rechtliche Grundlage, um von
der KPMG Honorare zurückzufordern. Diese Möglichkeit habe nur der Post-
Verwaltungsrat. Weil die Motion damit quasi gegenstandslos war, wurde sie in der
Herbstsession 2018 vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 47

MOTION
DATUM: 28.09.2018
NIKLAUS BIERI

Die kleine Kammer lehnte die Motion Candinas (cvp, GR) «Stopp der
Arbeitsplatzauslagerung bei der Post» im November 2018 mit 17 zu 22 Stimmen (1
Enthaltung) ab. Der Ständerat entschied damit im Sinne des Bundesrates, welcher die
strategischen Ziele und Vorgaben der Post nicht um einen Passus erweitern wollte, der
es der Post verbieten würde, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. 48

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI

Mit dem Hinweis auf den notwendigen «unternehmerischen Spielraum», über den die
Post verfügen solle, lehnte die KVF-SR im November 2018 die Motion Glanzmann (cvp,
LU) bezüglich der Obergrenze der Auszahlungen bei Poststellen ab. Die von der
Motionärin vorgebrachte Problematik eines zu geringen Höchstbetrages bei
Auszahlungen auf Poststellen bestehe nur bei einem sehr kleinen Teil des
Poststellennetzes, erklärte die Kommission. Die Post habe diesbezüglich auch schon
Massnahmen ergriffen und damit gezeigt, dass sie das Anliegen erkannt habe. Der
Ständerat folgte seiner Kommission und lehnte die Motion Ende November 2018
diskussionslos ab. 49

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI

Die Motion Büchler (cvp, SG) betreffend die Schliessung von Poststellen wurde im
November 2018 vom Ständerat abgelehnt. Die KVF-SR hatte dem Rat die Ablehnung
beantragt, weil die Kommission nach Annahme der Standesinitiative des Kantons Jura
bezüglich des Poststellennetzes ohnehin aktiv wird. Die kleine Kammer folgte dem
Antrag ihrer Kommission diskussionslos. 50

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI
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Die vom Nationalrat im März 2018 angenommene Motion Candinas (cvp, GR) betreffend
die Postzustellung bis zur Mittagszeit wurde im Ständerat im November 2018 diskutiert.
Zwar hatte die KVF-SR die Ablehnung der Motion beantragt, der Rat folgte jedoch dem
Antrag der Minderheit Seydoux (cvp, JU). Ständerätin Seydoux hatte argumentiert, die
Motion Candinas eigne sich gut, um zu bekräftigen, dass das Parlament einen starken
und allen zur Verfügung stehenden Service public wolle. Der Rat nahm die Motion mit
25 zu 14 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 51

MOTION
DATUM: 28.11.2018
NIKLAUS BIERI

Mittels Motion forderte Nationalrat Feller (fdp, VD) den Bundesrat auf, die Vertretung
der Kundinnen und Kunden im Verwaltungsrat der Post sicherzustellen. Der Bundesrat
solle die nötigen Massnahmen treffen, damit die Kundinnen und Konsumenten (analog
zur Personalvertretung) mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat der Post vertreten seien. Der
Bundesrat hielt diese Forderung «weder [für] notwendig noch [für] zielführend»; der
Nationalrat verzichtete darauf, dem Anliegen zu folgen, und lehnte die Motion im März
2019 mit 109 zu 71 Stimmen bei 8 Enthaltungen ab. 52

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI

Mit einer im März 2017 eingereichten Motion forderte Nationalrätin Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) ein Moratorium bei der Schliessung von Poststellen, bis eine
konzeptionelle Netzplanung vorliege. Zwar blieb diese Motion unbehandelt, die
Schliessung von Poststellen war aber ein Dauerthema im Parlament, so etwa mit der
Motion der KVF-SR für eine strategische Poststellennetzplanung. Die Motion für ein
Moratorium bei der Schliessung von Poststellen wurde zwar Anfang März 2019 noch von
Nationalrat Reynard (sp, VS) übernommen, Ende März jedoch abgeschrieben, weil sie
nicht innerhalb von zwei Jahren abschliessend im Rat behandelt worden war. 53

MOTION
DATUM: 22.03.2019
NIKLAUS BIERI

Eine Motion Feller (fdp, VD) verlangt, die Aufsicht der Postcom über die Einhaltung der
Tarife der Brief- und Paketzustellung sei gemäss der Gesetzgebung sicherzustellen.
Der Motionär war der Meinung, die «Systematik des Postgesetzes wie auch die
parlamentarischen Debatten» würden belegen, dass es der Wille des Gesetzgebers sei,
dass die Preisgestaltung bei den Posttarifen für die ganze Grundversorgung gelten solle
– einschliesslich der Massensendungen und auch für Kunden, die mit der Post einen
individuellen Vertrag abgeschlossen haben. Gemäss dem Motionär weigere sich die
Postcom jedoch, die Einhaltung der Vorgaben zu den Preisen von Massensendungen
von Briefen und Paketen zu überwachen. Mit dem Ziel der Gleichbehandlung aller
Kundinnen und Kunden der Post solle der Bundesrat Massnahmen treffen, damit die
Postcom die Einhaltung der Preisvorgaben auch bei Massensendungen überwacht.
Der Bundesrat beantragte im Mai 2019 die Annahme der Motion und der Nationalrat
nahm sie im Juni 2019 stillschweigend an. 54

MOTION
DATUM: 21.06.2019
NIKLAUS BIERI

Der Bundesrat beantragte dem Parlament im März 2019 die Abschreibung von fünf
Geschäften zur postalischen Grundversorgung: Die Motion Amherd (cvp, VS) für
«regional differenzierte Erreichbarkeitsvorgaben in der postalischen Grundversorgung»
(Mo. 16.3481), die Motion Amherd für «mehr Transparenz in der Erfüllung der
postalischen Grundversorgung» (Mo. 16.3482), die Motion KVF-NR zur
«Postgesetzgebung» (Mo. 17.3012), die Motion KVF-SR betreffend die «strategische
Poststellennetz-Planung» (Mo. 17.3356), sowie das Postulat Reynard (sp, VS) «Die
Zukunft des Poststellennetzes geht uns alle an!» (Po. 16.3933). Der Bundesrat sah die
genannten Anliegen als erfüllt an durch die neuen Erreichbarkeitsvorgaben, die er per 1.
Januar 2019 in Kraft gesetzt hatte. 
Der Ständerat, der sich im Juni 2019 zuerst mit dem Abschreibungsantrag
auseinandersetzte, beurteilte dies anders: Die vier erstgenannten Geschäfte seien nicht
abzuschreiben, so lange nicht klar sei, ob die Anliegen mit den neuen Vorgaben des
Bundesrates an die Post auch wirklich erfüllt seien. Dies müsse sich erst zeigen. Der
Abschreibung des Postulats Reynard stimmte der Ständerat jedoch zu. 
Der Nationalrat stimmte im Juni 2019 hingegen der Abschreibung aller fünf fraglichen
Geschäfte zu: Die grosse Kammer folgte dem Antrag des Bundesrates bei diesen
Geschäften vollumfänglich. 
In der Herbstsession 2019 stimmte schliesslich auch der Ständerat der Abschreibung
der verbliebenen vier Geschäfte zu und begründete seinen Sinneswandel mit dem
Postulat KVF-NR über die «längerfristige Weiterentwicklung des Zugangs zu
Dienstleistungen der postalischen Grundversorgung», welches die Anliegen der vier

MOTION
DATUM: 09.09.2019
NIKLAUS BIERI
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Geschäfte aufnehme und so sicherstelle, dass diese nicht aus der politischen Agenda
verschwänden. 55

Eine Sistierung der Schliessung von Poststellen bis zum Abschluss der Beratungen zur
Standesinitiative Jura verlangte Ständerat Didier Berberat (sp, NE) mit einer Motion.
Der Standesinitiative Jura zur Verbesserung des Poststellennetzes war 2018 von beiden
Kammern Folge gegeben worden. Berberat forderte nun, es solle keine Poststelle
geschlossen werden dürfen, solange die Standesinitiative noch nicht erledigt sei.
Claude Janiak (sp, BL) und Postministerin Sommaruga sprachen sich gegen die Motion
aus. Sie waren sich einig, dass ein Moratorium nicht sinnvoll sei, weil einerseits seit der
Annahme der Standesinitiative schon einiges geschehen sei – so mache die Post gemäss
Janiak nichts, ohne sich mit Gemeinden und Kantonen abzusprechen – und
andererseits die generelle Formulierung des Moratoriums der Post und den «nötigen
Veränderungen» (Sommaruga) keinen Gefallen tue. Der Ständerat folgte ihren Anträgen
und lehnte die Motion mit 19 zu 14 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. 56

MOTION
DATUM: 10.09.2019
NIKLAUS BIERI

Eine mittel- und langfristige Planung bei Poststellen und Postagenturen wünschte sich
Nationalrat Müller-Altermatt (cvp, SO), weshalb er 2017 eine Motion einreichte, die eine
entsprechende Anpassung der Postgesetzgebung verlangte. Der Motionär sprang damit
auf einen fahrenden Zug auf: Er reichte seine Motion im Nationalrat drei Tage nach der
Annahme einer sehr ähnlich gelagerten Motion KVF-SR im Ständerat ein. Müller-
Altermatts Motion ging insofern über die Motion KVF-SR hinaus, als diese auch
Bedingungen für die Umwandlung von Poststellen in Agenturen nannte und die
adäquate Ausbildung von Agenturmitarbeitenden forderte. Im Gegensatz zur erwähnten
Motion KVF-SR und weiteren Motionen und Standesinitiativen, blieb die Motion Müller-
Altermatt zwei Jahre unbehandelt und kam erst im Herbst 2019 in den Nationalrat. 
Bundesrätin Sommaruga wies darauf hin, dass in den vergangenen zwei Jahren einiges
unternommen worden sei bezüglich des Poststellennetzes und sie der Meinung sei,
dass es nun nicht noch eine weitere Motion brauche. Der Rat sah dies anders und nahm
die Motion mit 94 gegen 85 Stimmen (5 Enthaltungen) an. 57

MOTION
DATUM: 19.09.2019
NIKLAUS BIERI

Am gleichen Tag wie sein Ratskollege Müller-Altermatt (cvp, SO; Mo. 17.3938) hatte auch
Nationalrat Grin (svp, VD) eine Motion betreffend die Post und das Poststellennetz
eingereicht. Der Motionär nahm die Schliessung von Poststellen an zentralen Orten
zum Anlass, den Bundesrat aufzufordern, die Post zu verpflichten, mit von
Schliessungen betroffenen Gemeinden und «regionalen Vereinen» das Gespräch zu
suchen, über das verbleibende Poststellennetz zu informieren und dieses mit den
Gemeinden zu diskutieren. Wie die Motion Müller-Altermatt kam auch die Motion Grin
erst zwei Jahre nach der Einreichung auf die Traktandenliste und wurde im September
2019 vom Nationalrat behandelt. 
Postministerin Sommaruga zählte im Ratsplenum auf, was sich bezüglich dem
Poststellennetz seit der Einreichung der Motion getan hatte: Mit einer Anpassung der
Postverordnung waren einerseits die Erreichbarkeitsvorschriften verschärft worden,
was zu einem dichteren Netz von Poststellen und -agenturen führte, andererseits war
ein regelmässiger Planungsdialog eingeführt worden, welcher die Rolle der Kantone
stärkte. Zudem wurde die Post verpflichtet, Gemeinden mindestens sechs Monate vor
einer Poststellenschliessung anzuhören und eine einvernehmliche Lösung anzustreben.
Weiter erinnerte die Bundesrätin an die angenommene Standesinitiative Jura und
daran, dass die zuständige Kommission momentan eine entsprechende Vorlage
ausarbeite.
Trotz den erreichten Verbesserungen und den laufenden Arbeiten nahm der Rat die
Motion Grin im September 2019 mit 143 gegen 40 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. 58

MOTION
DATUM: 19.09.2019
NIKLAUS BIERI

Auch im Ständerat war die Motion Feller (fdp, VD) zur Aufsicht der PostCom über die
Einhaltung der Tarife der Brief- und Paketzustellung nicht umstritten. Die Motion,
welche eine Lücke in der Postgesetzgebung schliessen und die Aufsichtspflicht der
PostCom auf die Tarifgestaltung für Grosskunden ausdehnen will, wurde von der KVF-
SR und vom Bundesrat zur Annahme empfohlen und vom Rat im Dezember 2019
diskussionslos gutgeheissen. 59

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI
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In der Sommersession 2021 stimmten die beiden Räte der Abschreibung der
gleichlautenden Motionen Maire (sp, NE; Mo. 14.4091) und Clottu (svp, NE; Mo. 14.4075)
zur Zustellung der Postsendungen zu. Zur Umsetzung der Motionen hatte der
Bundesrat im September 2020 eine Änderung der Postverordnung vorgenommen.
Damit wurden die Vorschriften betreffend die Hauszustellung von Postzusendungen
verschärft. Mit dieser Änderung, welche am 1.1.2021 in Kraft getreten ist, kann die Post
nur noch in Ausnahmefällen die Postzustellung von ganzjährig bewohnten Häusern
einschränken oder gar gänzlich einstellen. 60

MOTION
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im März 2021 reichte Charles Juillard (mitte, JU) eine Motion betreffend den
Hausservice der Post ein. Er forderte, dass die Regierung beim Postkonzern
interveniert, damit die derzeitige Praxis beim Hausservice erhalten bleibe und nicht
durch die vermehrte Digitalisierung bedroht werde. Die Grundversorgung mit
Postdienstleistungen müsse für alle Generationen und in allen Regionen der Schweiz
gewährleistet bleiben, so Juillard.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er vertrat die Ansicht, dass die
Post ihrem Grundversorgungsauftrag gerecht werde. Da die Post die Grundversorgung
aus eigenen Mitteln finanzieren müsse, sei ihr dabei ein gewisser unternehmerischer
Gestaltungsspielraum zuzugestehen. Diesen nutze die Post, indem sie vor allem in dünn
besiedelten Gebieten den Hausservice als Alternative zu den Poststellen anbiete. In den
letzten Jahren mache sich die Post nun auch die Digitalisierung zu Nutze und biete den
Kundinnen und Kunden digitale Varianten des Hausservices an. Denjenigen Personen,
die diesen digitalen Service nicht nutzen wollten oder könnten, stünden jedoch zwei
Alternativen zur Verfügung: Zum einen können die Leistungen des Hausservice
telefonisch bestellt, zum anderen mittels eines so genannten Bestellstifts angefordert
werden. 
Die Motion wurde in der Sommersession 2021 der KVF-SR zur Vorberatung
zugewiesen. 61

MOTION
DATUM: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 62

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 63

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 64

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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In der Herbstsession 2022 sistierte der Nationalrat auf Antrag der KVF-NR die
Motionen 17.3888 von Jean-Pierre Grin (svp, VD) und 17.3938 von Stefan Müller-
Altermatt (mitte, SO) zur postalischen Grundversorgung. Die Kommission hatte
argumentiert, dass erst auf Basis des Schlussberichts der Expertenkommission
Grundversorgung Post sowie der Ergebnisse, die im Rahmen der Teilrevision des
Postorganisationsgesetzes gefällt werden, diskutiert werden könne, in welche Richtung
sich die postalische Grundversorgung weiterentwickeln solle. Die beiden Motionen
könnten daher derzeit nicht umgesetzt werden. 65

MOTION
DATUM: 13.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2022 sistierte der Nationalrat auf Antrag der KVF-NR die
Motionen 17.3888 von Jean-Pierre Grin (svp, VD) und 17.3938 von Stefan Müller-
Altermatt (mitte, SO) zur postalischen Grundversorgung.  Die Kommission hatte
argumentiert, dass erst auf Basis des Schlussberichts der Expertenkommission
Grundversorgung Post sowie der Ergebnisse, die im Rahmen der Teilrevision des
Postorganisationsgesetzes gefällt werden, diskutiert werden könne, in welche Richtung
sich die postalische Grundversorgung weiterentwickeln solle. Die beiden Motionen
könnten daher derzeit nicht umgesetzt werden. 66

MOTION
DATUM: 13.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Abfälle

Die « Papierabfallberge», die durch unadressierte Werbesendungen entstehen, waren
Katja Christ (glp, BS) ein Dorn im Auge und im März 2020 Anlass für eine Motion. Christ
forderte, dass nur Personen, die dies explizit wünschen, unadressierte Werbung
erhalten sollen. Ist dies nicht der Fall, soll keine unadressierte Werbung zugestellt
werden, mit Ausnahme von Sendungen, die die Zustellorganisationen mit den
Organisationen des Konsumentenschutzes vereinbart haben (beispielsweise Material
von politischen Parteien). Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er war
der Ansicht, dass das heutige System, in welchem bei Bedarf «Stopp Werbung»-Kleber
an den Briefkästen angebracht werden können, gut funktioniere. Der Nutzen eines
Systemwechsels sei fraglich, dieser sei überdies mit einem grossen Aufwand verbunden.
Zudem bezweifelte die Regierung, dass die wenigen Zustellenden, die heute den Willen
der Postempfängerinnen und -empfänger missachteten, ihr Verhalten aufgrund des
Systemwechsels ändern würden.
Der Vorstoss wurde in der Frühjahressession 2022 vom Nationalrat behandelt.
Nachdem Motionärin Christ noch einmal ihr Anliegen vorgestellt hatte, ergänzte
Bundesrätin Simonetta Sommaruga die bundesrätliche Stellungnahme dahingehend,
dass diese Motion das Abgrenzungsproblem – was ist Werbung und was ist erwünschte
Information der Bevölkerung – nicht lösen könne. Eine relativ knappe Mehrheit des
Nationalrates folgte indes der Argumentation von Nationalrätin Christ und nahm die
Motion mit 96 zu 85 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von den geschlossen stimmenden SVP- und FDP.Liberalen-Fraktionen sowie
von einigen Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 67

MOTION
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat diskutierte in der Wintersession 2022 die Motion von Katja Christ (glp,
BS) zum Thema unadressierte Werbung. KVF-SR-Sprecher Josef Dittli (fdp, UR) führte
aus, dass gemäss Motion zukünftig nur diejenigen Personen Werbesendungen erhalten
sollten, die dies explizit wünschen und dies auf ihrem Briefkasten vermerken.
Ausgenommen davon seien Sendungen, auf die sich Zustellorganisationen und
Konsumentenschutzorganisationen geeinigt haben (zum Beispiel Material zu Wahlen).
Eine Kommissionsminderheit um Lisa Mazzone (gp, GE) setzte sich für Annahme der
Motion ein. Mazzone erachtete die Abfallberge, die durch nicht gewollte Werbung
entstehen, als störend. Zudem sei es mancherorts schwierig, sich gegen diese Werbung
zu wehren, wenn die «Keine-Werbung-Kleber» von der Hauswartin oder dem Hauswart
wieder entfernt würden. Die Kommissionsmehrheit beantragte hingegen, die Motion
abzulehnen. Sie vertrat die Ansicht, dass der geforderte Systemwechsel für die
Bevölkerung keinen Mehrwert bringe. Um unnötige Papierberge zu vermeiden, welche
durch unerwünschte Werbung entstünden, sei es zielführender, direkt bei den
werbenden Unternehmen zu intervenieren und diese dazu aufzufordern, sich an die
Wünsche der Haushalte zu halten, wie Josef Dittli argumentierte. Nachdem sich
Bundesrätin Sommaruga dem Votum der Kommissionsmehrheit angeschlossen hatte,
lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 12 Stimmen ab. 68

MOTION
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Archive, Bibliotheken, Museen

Obgleich es das meistbesuchte Museum der Schweiz ist, kämpft das Verkehrshaus der
Schweiz  (VHS) in Luzern seit Jahren mit finanziellen Problemen. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich die Gründungsmitglieder und Hauptträger Post, Swisscom, SBB und
Swissair aus dem bisherigen Engagement mit jährlichen Pauschalbeiträgen lösen und
das Museum nur noch punktuell unterstützen wollen. Angesichts dieser Sachlage und
der angestrebten Neuordnung im Bereich Landesmuseum verlangte der Trägerverein,
das VHS dem Landesmuseum zu unterstellen. Dieses Anliegen nahm Nationalrat
Widmer (sp, LU) mit einer von 133 Abgeordneten unterzeichneten Motion auf. Das VHS
doppelte mit einem Gesuch an das EDI nach und ersuchte gleichzeitig darum, den bis
Ende 2003 befristeten Leistungsauftrag zu verlängern. Der Bundesrat antwortete
ausweichend. Er zeigte sich bereit, den Leistungsauftrag zu erstrecken; beim Anschluss
ans Schweizer Landes Museum winkte er mit der Begründung ab, dieses könne mit
seinen momentanen Ressourcen keine weiteren operativen Aufgaben übernehmen.
Zu einer früheren Motion Widmer mit ähnlicher Thematik siehe hier. 69

MOTION
DATUM: 16.12.2002
MARIANNE BENTELI

Medien

Radio und Fernsehen

In der Folge des Bundesratsberichts, der in Erfüllung eines entsprechenden Postulats
der nationalrätlichen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-N) die
Erhebung und das Inkasso der Radio- und Fernsehempfangsgebühren überprüfte,
reichte die KVF-N im Februar eine Motion für ein „Neues System für die Erhebung der
Radio- und Fernsehgebühren“ ein. Diese will den Bundesrat damit beauftragen, eine
Vorlage zur Gebührenpflicht auszuarbeiten, die dem zunehmend mobilen Radio- und
Fernsehkonsum Rechnung tragen und geräteunabhängig erfolgen soll. Im neuen
Finanzierungssystem wäre die Gebührenpflicht nicht mehr an ein Empfangsgerät
gebunden, sondern würde unabhängig von der tatsächlichen Existenz eines oder
mehrerer solcher pro Haushalt oder Unternehmung erhoben. Der Nationalrat überwies
die Motion Ende September, die Behandlung durch den Ständerat war für die
Frühlingssession 2011 vorgesehen. Der Schweizerische Gewerbeverband sah mit dem
vorgeschlagenen Regime neue Belastungen auf die Klein- und Mittelbetriebe
zukommen. Er bekämpfte das Ansinnen medienwirksam als versteckte Einführung einer
neuen Haushalt- bzw. Kopfsteuer und rief seine Mitglieder zu einem Hausverbot für
Billag-Inspektoren auf. 70

MOTION
DATUM: 30.09.2010
SUZANNE SCHÄR

In Verbindung mit dem neuen Finanzierungssystem des Service public wurden auch die
gegenwärtige Organisation der Gebührenerhebung und die Kompetenz zur Festlegung
der Gebührenhöhe diskutiert. Allein zur Billag – Vertragsnehmerin für das Inkasso – und
zum Gebührenregime wurden in der Frühlingssession aus dem bürgerlichen Lager des
Ständerats vier Motionen eingereicht, die per Ordnungsantrag gemeinsam zur
Vorprüfung an die ständerätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
zugewiesen und inhaltlich in die bereits bestehende Motion der KVF-NR (Mo. 10.3014)
integriert wurden. Ende des Berichtsjahrs gab der Ständerat einer vom Nationalrat im
Juni knapp überwiesenen parlamentarischen Initiative, mithilfe welcher Nationalrätin
Natalie Rickli (svp, ZH) (Pa. Iv. 09.411) den Gebührenentscheid vom Bundesrat an das
Parlament delegiert haben wollte, keine Folge. Die gleiche Parlamentarierin reichte im
Dezember eine Motion ein, welche die durch die Umstellung auf die jährliche
Gebührenerhebung per Anfang 2011 bei der Billag gemachten Einsparungen den
Gebührenzahlern zukommen lassen will. 71

MOTION
DATUM: 08.11.2010
SUZANNE SCHÄR

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) hatte im
Februar 2010 eine Motion für ein „Neues System für die Erhebung der Radio- und
Fernsehgebühren“ eingereicht. Nachdem der Nationalrat diese im September 2010
angenommen hatte, überwies sie der Ständerat mit dem Vorbehalt, die Kleinbetriebe
von der für sie unzumutbaren Gebührenpflicht zu befreien. Damit wurde dem
Vorbehalt des Schweizerischen Gewerbeverbands Rechnung getragen, der die Motion
publizistisch massiv bekämpft hatte. Die Motionen Fournier (cvp, VS) und Luginbühl

MOTION
DATUM: 16.03.2011
DEBORA SCHERRER
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(bdp, BE), deren Anliegen zuvor in die Kommissionsmotion integriert worden waren,
wurden zurückgezogen. 72

Natalie Rickli (svp, ZH) reichte im September des Berichtsjahres eine Motion ein, in der
sie sich auf dieselben nichtausbezahlten 67 Millionen Franken Gebührengelder,
welche auch in einem Postulat Bieri erwähnt werden und sich auf einem Bakom-
Sperrkonto befinden, bezieht. Dieser Motion gab der Nationalrat keine Folge. Ricklis
Feldzug, wie er in den Medien genannt wurde, gegen das staatliche Radio- und
Fernsehen SRG oder deren Gebühreneintreiberin Billag stiess auch auf Kritik. So wurde
ihr in den Medien vorgeworfen, im hohen Ausmass Politik für ihren Arbeitgeber, dem
grössten Schweizer Vermarkter von TV- und Radiowerbung Goldbach Media, zu
machen. 73

MOTION
DATUM: 11.12.2011
DEBORA SCHERRER

Natalie Rickli (svp, ZH) reichte im Dezember 2010 eine Motion ein, welche die
Einsparungen der Billag, die durch die Umstellung auf die jährliche Gebührenerhebung
seit Anfang 2011 entstanden sind, den Gebührenzahlern zukommen lassen will. Die
Motion wurde vom Nationalrat jedoch nicht angenommen. Im Mai reichte Rickli
zusammen mit Francisca Brechbühler (parteilos) eine Petition „200 Franken sind
genug“ ein (Petition 11.2015), welche die Gebühren von Radio und Fernsehen von 462
Fr. auf 200 Fr. senken und die nichtausbezahlten Gebühren an die Gebührenzahler
zurückerstatten wollte. Das politische Anliegen war im sozialen Medium „Facebook“
entstanden, als Reaktion auf den Vorschlag des Bundesrats, die Gebühren in Zukunft
jedem Haushalt aufzuerlegen. Nachdem in kürzester Zeit 30'000 Anhänger gefunden
waren, schloss sich Rickli dem Vorhaben an. Die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen prüfte die Petition im Juni, gab ihr jedoch keine Folge. 74

MOTION
DATUM: 22.12.2011
DEBORA SCHERRER

Die Diskussion um die Empfangsgebühren warf auch im Berichtsjahr weiterhin hohe
Wellen und der öffentliche Druck stieg weiter an. Eine Motion Rickli (svp, ZH) verlangte
im Rahmen einer Änderung des Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) einen Systemwechsel
bei der Meldepflicht und ein Verbot einer doppelten Erhebung von Gebühren durch die
Billag. Die Motion wurde von beiden Räten angenommen und an den Bundesrat
überwiesen. Dieser unterstützte die Motion ebenfalls, da die darin geforderten
Änderungen mit der geplanten Teilrevision des RTVG einhergehen, welche im Mai in die
Vernehmlassung geschickt wurde. Ziel der Teilrevision sei auch ein sachgerechtes und
zweckmässiges Gebührensystem für die Sicherstellung des Service Public in der
Schweiz. Neu soll eine Abgabe von jedem Haushalt und jedem Unternehmen entrichtet
werden – die geräteabhängige Empfangsgebühr soll also abgeschafft werden. Begründet
wurde dieser Entscheid durch den technologischen Fortschritt, aufgrund dessen heute
auch via Internet und Smartphones die Leistungen der SRG-Medien konsumiert werden
können. Das Gewerbe und bürgerliche Medienpolitiker kündigten ihren Widerstand
an. 75

MOTION
DATUM: 10.05.2012
MÄDER PETRA

In seiner Botschaft zur Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes beantragte der
Bundesrat, eine im Vorjahr überwiesene Motion Rickli (svp, ZH), die sich gegen die
doppelte Erhebung von Gebühren durch die Billag gewehrt hatte, als erledigt
abzuschreiben. Mit dem Wegfall der Meldepflicht durch den Systemwechsel werde das
Problem umgangen, dass Nutzer im Falle eines Umzugs in einen bestehenden Haushalt
wegen Vernachlässigung der Abmeldepflicht der Billag sowohl am neuen wie auch am
alten Wohnsitz Gebühren schulden. 76

MOTION
DATUM: 29.05.2013
MARLÈNE GERBER

Ein weiterer, im unmittelbaren Nachgang zur RTVG-Abstimmung lancierter Vorstoss
verlangte die Plafonierung der Empfangsgebühren. Konkret forderte Thomas Maier (glp,
ZH) in seiner Motion, dass die Höhe der Empfangsgebühren auf dem in der
bundesrätlichen Botschaft zur Abstimmungsvorlage festgelegten Wert beibehalten wird,
bis die Service-public-Debatte abgeschlossen sei. Der Bundesrat beantragte aus
verfassungsrechtlichen Gründen die Ablehnung der Motion: Die Kompetenz zur
Festlegung der Höhe der Empfangsgebühren liege beim Bundesrat. Eine Übertragung
dieser Kompetenz auf das Parlament sei bereits im Rahmen einer parlamentarischen
Initiative Rickli (svp, ZH) aus dem Jahr 2009 (Pa.Iv. 09.411) auf Anraten der zuständigen
Kommissionen abgelehnt worden. Dabei hatten die Kommissionen die Unabhängigkeit

MOTION
DATUM: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER
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der Medien bei einer Übergabe der Kompetenz an das Parlament, das "als
demokratisches Organ [...] zu sehr auf Einzelinteressen und politische Befindlichkeiten
Rücksicht nehmen" würde, in Gefahr gesehen. Nichtsdestotrotz betonte der Bundesrat,
dass es nicht seine Absicht sei, die Empfangsgebühren bis zur Einführung der neuen
Abgabe zu erhöhen. Noch konkreter drückte sich Bundesrätin Leuthard während der
nationalrätlichen Beratung im Frühjahr 2017 aus: Anstelle einer Erhöhung werde es zu
einer Senkung der Gebühren kommen, wobei die Höhe der neuen Abgabe "klar unter
400 Franken liegen" werde, womit die Motion – unterdessen übernommen durch
Martin Bäumle (glp, ZH) – obsolet sei. Durch geschlossene Unterstützung der Fraktionen
der FDP, GLP und SVP erlangte das Anliegen dennoch mit 104 zu 85 Stimmen eine
komfortable Mehrheit im Erstrat. 77

Da das Bundesgericht im Frühjahr 2015 entschieden hatte, dass die Empfangsgebühren
nicht mehr der Mehrwertsteuer unterstellt werden dürfen, reichte Sylvia Flückiger-Bäni
(svp, AG) im Mai 2015 eine Motion ein, welche die Schaffung der gesetzlichen
Grundlagen durch den Bundesrat für ebendiese Rückzahlung der unrechtmässig
erhobenen Mehrwertsteuer auf Radio- und Fernsehgebühren rückwirkend auf zehn
Jahre forderte. Seit 2011 seien jährlich über CHF 30 Mio. unrechtmässig einkassiert
worden und müssten daher den Gebührenzahlern zurückerstattet werden. Eine solche
Verallgemeinerung des Bundesgerichtsurteils liess der Bundesrat jedoch nicht gelten.
So erstrecke sich das Urteil nur auf die am Verfahren beteiligten Personen; wer also
kein Verfahren angestrebt habe, habe die Mehrwertsteuer vorbehaltlos entrichtet.
Somit erwachse der Allgemeinheit kein Anspruch auf Rückzahlung der Mehrwertsteuer.
Da sich der Sachverhalt zudem in der Vergangenheit befindet, würde bei einer
Rückzahlung eine echte Rückwirkung vorliegen, was dem Prinzip der Rechtssicherheit
widerspräche. Bei den Unternehmen würde dadurch auch eine Korrektur des
Vorsteuerabzugs nötig, wodurch zusätzlicher Aufwand entstünde. Folglich beantragte
der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Ohne Diskussion und mit grosser Mehrheit
von 147 zu 23 Stimmen (bei 18 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Motion im Mai
2017 jedoch kurz vor ihrer Abschreibung an. 78

MOTION
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Da das Bundesgericht im Frühjahr 2015 entschieden hatte, dass die Empfangsgebühren
nicht mehr der Mehrwertsteuer unterstellt werden dürfen, und das
Bundesverwaltungsgericht rund zwei Jahre später die Rückzahlung der zu viel bezahlten
Mehrwertsteuerbeträge angeordnet hatte, reichte die KVF-NR im Sommer 2017 eine
Motion ein, welche ebendiese Rückerstattung der Billag-Mehrwertsteuern
rückwirkend auf fünf Jahre forderte. In der nationalrätlichen Debatte erklärte Edith
Graf-Litscher (sp, TG) im Namen der KVF-NR, dass man diese Motion eingereicht habe,
damit die Gebührenzahlenden nicht einzeln die zuviel bezahlten Beträge einklagen
müssten. Da jedoch noch eine Beschwerde des UVEK gegen das Urteil des
Bundesgerichts hängig sei und die Motion Flückiger, welche eine Rückerstattung
rückwirkend auf zehn Jahre forderte, im Erstrat angenommen worden sei, beantragte
der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Medienministerin Leuthard bat den
Nationalrat darum, zuerst das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Dieser Bitte
folgten jedoch nur 32 Nationalrätinnen und Nationalräte vor allem aus der CVP- und
FDP-Fraktion, der Grossteil des Nationalrats entschied sich jedoch mit 126 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) für die Annahme der Motion. 79

MOTION
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Anders als zuvor im Nationalrat fand die Motion zur Plafonierung der
Empfangsgebühren im Ständerat keine Mehrheit. In Übereinstimmung mit dem
Kommissionsbericht der KVF-SR betonte Kommissionssprecher Olivier Français (fdp,
VD), dass der Bundesrat bereits im Jahr 2016 eine Gebührenobergrenze eingeführt
habe, die Motion somit also nicht mehr nötig sei. Persönlich erachte er es zwar
ebenfalls als sinnvoll, ein Zeichen zu setzen, dazu hätte aber ein Postulat ausgereicht.
Bundesrätin Doris Leuthard versprach erneut, dass die Gebühr noch im Jahr 2017
reduziert und deutlich unter CHF 400 zu liegen kommen werde. Folglich sei die Motion
nicht mehr nötig und daher abzulehnen. Stillschweigend folgte der Ständerat diesen
Anträgen und lehnte die Motion ab. 80

MOTION
DATUM: 26.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Eine im Nachgang der Abstimmung zur No-Billag-Initiative eingereichte Motion der
BDP-Fraktion forderte Effizienzsteigerungen bei der SRG. Mit Annahme der Motion
wäre die SRG aufgefordert gewesen, ihr jährliches Budget von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 1
Mrd. zu kürzen. Ferner wäre die Unternehmensabgabe erst bei einem Jahresumsatz von
CHF 5 Mio. statt CHF 500'000 zum Tragen gekommen und die Privathaushalte hätten
höchstens CHF 320 pro Jahr für die Nutzung des öffentlichen Rundfunks bezahlen
müssen. So weit kam es aber nicht: In der Sommersession 2020 wurde der Vorstoss
abgeschrieben, da er nicht innert der vorgeschriebenen Frist von zwei Jahren vom
Parlament beraten worden war. 81

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2018 diskutierte der Ständerat über drei Vorstösse, die im
Nachgang des Bundesgerichtsentscheids, der die Unterstellung der Radio- und
Fernsehgebühren unter die Mehrwertsteuer als unzulässig eingestuft hatte, eingereicht
worden waren und die allesamt die Rückerstattung der unrechtmässig erhobenen
Mehrwertsteuer forderten. Dabei lagen dem Rat die jeweils einstimmig gefällten
Anträge der KVF-SR vor, gemäss welchen die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG)
anzunehmen sowie die Motion der KVF-NR abzulehnen und der bis anhin noch nicht
behandelten Standesinitiative des Kantons Genf keine Folge zu geben sei. Im Plenum
begründete Kommissionssprecher Janiak (sp, BL) diesen Entschluss damit, dass einzig
die offen formulierte Motion Flückiger-Bäni es erlaube, das – zum Zeitpunkt der
parlamentarischen Beratung noch ausstehende – Urteil des Bundesgerichts
umzusetzen. Ein 2017 gefällter Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, der
Einzelklägern Recht gegeben und die Billag zur Rückerstattung aufgefordert hatte, war
vom UVEK weitergezogen worden, worauf sich das Bundesgericht erneut mit der Sache
zu befassen und über die konkrete Verjährung des Rückerstattungsanspruches zu
entscheiden hatte. Mit einer Gegenstimme folgte die Kantonskammer dem Antrag ihrer
Kommission und nahm das Anliegen Flückiger-Bäni als Zweitrat an. 82

MOTION
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

Neben der Motion Flückiger Bäni und der Standesinitiative des Kantons Genf beriet der
Ständerat in der Herbstsession 2018 mit der Motion der KVF-NR ein weiteres Anliegen,
das die Rückerstattung der unrechtmässig erhobenen Billag-Mehrwertsteuern
forderte. Im Unterschied zur Motion der Aargauer SVP-Nationalrätin enthielt der
Kommissionsvorstoss konkrete Forderungen zur Ausgestaltung der Rückerstattung: Die
unrechtmässig bezahlte Mehrwertsteuer solle allen Konsumentinnen und Konsumenten
für die letzten fünf Jahre zurückerstattet werden. Die vorberatende KVF-SR vertrat
einstimmig die Meinung, dass die Gesetzgebung an das – zu gegebener Zeit noch
hängige – Urteil des Bundesgerichts angepasst werden solle und die
Kommissionsmotion hierfür nicht ausreichend Spielraum lasse. Der Ständerat folgte
dieser Empfehlung stillschweigend und lehnte die Motion ab. 83

MOTION
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

An einer Sitzung zu den Beschlüssen des Bundesrates zur schrittweisen
Wiedereröffnung in der Coronavirus-Pandemie beschloss die WAK-NR zahlreiche
Kommissionsmotionen, die auf eine rasche wirtschaftliche Öffnung abzielten und die
Unternehmen stärker entlasten sollten. Unter anderem forderte die nationalrätliche
Wirtschaftskommission in einer Motion, dass Arbeitsgemeinschaften sofort von der
Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe zu befreien seien, damit
juristische Personen nicht doppelt – also als eigenes Unternehmen und als Teil einer
Arbeitsgemeinschaft – zahlungspflichtig seien. Neu ist diese Forderung nicht. Bereits
die Verkehrs- und Fernmeldekommissionen beider Räte hatten hier im Vorjahr
Handlungsbedarf erkannt und drei parlamentarische Initiativen mit dieser Forderung
unterstützt (Pa.Iv. 19.411; Pa.Iv. 19.412; Pa.Iv. 19.413). Vor dem Hintergrund der Corona-
Krise erachtete es die WAK-NR jedoch als dringend, dass diese Mehrfachbelastung
augenblicklich sistiert werde, bis die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen
vorliegen würden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Dabei führte er an, dass die
Arbeiten der KVF-SR bereits weit fortgeschritten seien und eine Entlastung der
Arbeitsgemeinschaften nur eine beschränkte Wirkung hätte: Für das Jahr 2019 müssten
1'250 Arbeitsgemeinschaften Abgaben in der Höhe von insgesamt CHF 1.22 Mio.
bezahlen. In diesem Falle sei also die Verhältnismässigkeit für einen notrechtlichen
Eingriff nicht gegeben. Ferner wies er darauf hin, dass gerade kleinere Unternehmen
und Arbeitsgemeinschaften im kommenden Jahr durch die kurz zuvor kommunizierte,
neue Tarifregelung künftig stark entlastet würden. 84

MOTION
DATUM: 21.04.2020
MARLÈNE GERBER
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Während den Printmedien aufgrund der Corona-Pandemie rund die Hälfte der
Werbegelder zu entgehen drohe, belaufe sich derselbe Anteil für private Radio- und
Fernsehstationen gemäss den Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen gar auf
60 bis 95 Prozent. Neben zwei gleichlautenden Motionen, die eine Überbrückungshilfe
für die Presse forderten (Mo. 20.3145, Mo. 20.3154), reichten die KVF-SR (Mo. 20.3146)
und die KVF-NR (Mo. 20.3155) deswegen zwei weitere, ebenfalls gleichlautende
Motionen mit der Forderung nach Nothilfe für private Radio- und Fernsehstationen
ein. Finanziert werden sollte die Nothilfe mit Geldern aus der Schwankungsreserve der
Radio- und Fernsehabgabe, die derzeit CHF 60 Mio. betrage, wobei die Motionen eine
Ausschüttung in der Höhe von CHF 30 Mio. verlangten. Sofern ein Empfänger trotzdem
mit einem positiven Jahresergebnis schliessen würde, wäre er zur Rückzahlung
verpflichtet.
Der Bundesrat stellte sich ablehnend zu den Motionen. Die Reserve diene lediglich als
Sicherheit für den Fall von stark ertragsmindernden Planungsabweichungen  – in Bezug
auf die Entwicklung der Haushalte und Unternehmen, einen Adressdatenausfall oder
Debitorenverluste  –  und eine Zweckänderung sei nicht angezeigt. Darüber hinaus habe
man die zu erwartenden Überschüsse bereits durch die im April angekündigte Senkung
der Radio- und Fernsehabgabe sowie den veränderten Abgabenanteil für die
Unternehmen berücksichtigt. Würden Nothilfegelder aus der Reserve ausgeschüttet,
bestehe die Gefahr, dass eine neuerliche Tarifanpassung, dieses Mal gegen oben,
vorgenommen werden müsste. Ebenso wie bei den Motionen mit der Forderung nach
Unterstützungshilfen für die Presse verwies der Bundesrat auf die bereits
beschlossenen Sofortmassnahmen, namentlich die Möglichkeit zur Aufnahme von
zinslosen oder zinsgünstigen, durch den Bund verbürgten Krediten, die den privaten
Sendern bereits offen stünden.
Anders sah dies das Parlament: Mit deutlichen 40 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen
nahm der Ständert die Motion in der ausserordentlichen Session vom Mai 2020 an. Tags
darauf folgte der Nationalrat diesem Entscheid ebenfalls deutlich mit 179 zu 11 Stimmen
bei 3 Enthaltungen. 85

MOTION
DATUM: 04.05.2020
MARLÈNE GERBER

Unbeirrt von den Ausführungen des Bundesrates nahm der Nationalrat in der
ausserordentlichen Session zur Bekämpfung des Coronavirus mit 106 zu 56 Stimmen (4
Enthaltungen) eine Motion seiner WAK-NR an, die Arbeitsgemeinschaften sofort von
der Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe befreien wollte. In der
Parlamentsdebatte äusserte Kommissionssprecher Regazzi (cvp, TI) sein Unverständnis
darüber, dass der Bundesrat es verpasst habe, bei der kürzlich erfolgten Anpassung der
Tarifstrukturen die Mehrfachbesteuerung von Bauunternehmen, die aufgrund einer
Einbindung in projektspezifische Arbeitsgemeinschaften doppelt besteuert würden,
abzuschaffen. Im Hinblick auf die aktuelle, Pandemie-bedingte Wirtschaftskrise gelte
es, augenblicklich zu handeln und nicht die Arbeiten der KVF-SR zur Umsetzung der
drei parlamentarischen Initiativen mit derselben Forderung abzuwarten (Pa.Iv. 19.411;
Pa.Iv. 19.412; Pa.Iv. 19.413). 
Anders entschied der Ständerat tags darauf. Der kleinen Kammer lag ein
Ordnungsantrag der WAK-SR auf Sistierung der Motion bis zur Behandlung der drei
parlamentarischen Initiativen im Parlament vor, die Kommissionssprecher Engler (cvp,
GR) bereits für die Sommersession 2020 in Aussicht stellte. Der Ständerat folgte diesem
Antrag diskussionslos. 86

MOTION
DATUM: 06.05.2020
MARLÈNE GERBER

Im Zusammenhang mit der Beratung des Bundesgesetzes über die pauschale
Rückvergütung der Mehrwertsteuer auf den RTVG-Empfangsgebühren schrieben die
beiden Parlamentskammern die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG), die zur
Rückerstattung der unrechtmässig erhobenen Mehrwertsteuer und somit zur
erwähnten Vorlage geführt hatte, in der Sommer- und Herbstsession 2020 als erfüllt
ab. 87

MOTION
DATUM: 10.09.2020
MARLÈNE GERBER

Die KVF-SR beantragte im April 2021 einstimmig, die Motion der WAK-NR «RTVG-
Abgabe. Abschaffung der Mehrfachbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften» zur
Ablehnung zu empfehlen. Ebenso beantragte sie den parlamentarischen Initiativen
19.413, 19.412 und 19.411 keine Folge zu geben, respektive sie abzuschreiben. Die
Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass diese Anliegen bereits im Rahmen
des von beiden Räten verabschiedeten Entwurf 2 des Medienpakets umgesetzt worden
seien. 88

MOTION
DATUM: 16.04.2021
CHRISTIAN GSTEIGER
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Im Namen der Kommission empfahl KVF-SR-Präsident Engler (mitte, GR) in der
Sommersession 2021 dem Ständerat die Motion der WAK-NR «RTVG-Abgabe.
Abschaffung der Mehrfachbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften» zur Ablehnung.
Den drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen 19.411, 19.412 und 19.413
beantragte die Kommission, keine Folge zu geben respektive deren Abschreibung. Diese
fast identischen Anliegen seien im vergangenen Jahr bereits im Rahmen des
Medienförderungspakets behandelt und damit erfüllt worden, per 1. Januar 2021 traten
sie in Kraft. Auch der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Der Ständerat
folgte den Empfehlungen diskussionslos. 89

MOTION
DATUM: 01.06.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Suivant la proposition émise par le Conseil fédéral, les chambres ont accepté de
classer les motions 20.3146 et 20.3155, dont le contenu était identique. Les mesures
de soutien aux radios et télévisions privées souhaitées par les dépositaires de ces deux
objets avaient été accordées dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 médias
électroniques. 90

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Presse

Im Februar 2017 reichte Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit der die Post
verpflichtet werden sollte, die Frühzustellung von Tageszeitungen von Montag bis
Samstag ohne zusätzliche Kosten zu gewährleisten. Da die wirtschaftliche Lage der
Medien schwierig sei, diese aber eine unverzichtbare Rolle für die Demokratie spielten
und die meisten Abonnentinnen und Abonnenten noch immer die Printausgabe der
Zeitungen lesen würden, solle der Bund als Alleinaktionär der Post die für eine
Frühzustellung nötigen Massnahmen treffen. Bisher verpflichte sich die Post lediglich
selbst, die Tageszeitungen am Erscheinungstag zuzustellen; häufig würden diese sogar
erst am Nachmittag geliefert, kritisierte Feller. Der Bundesrat wies in seiner Antwort
darauf hin, dass die Frühzustellung nicht zu der gesetzlich garantierten
Grundversorgung gehöre; ihre Verankerung im Gesetz sei bei der Totalrevision der
Postgesetzgebung 2010 abgelehnt worden. Im September 2018 zog Feller die Motion
zurück. 91

MOTION
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die durch die Corona-Pandemie eingetretene wirtschaftliche Krise traf auch die bereits
angeschlagenen Printmedien mit voller Wucht. Die bereits in den Vorjahren stark
rückläufigen Werbezahlen im Bereich der Printmedien drohten aufgrund des
Lockdowns massiv einzubrechen. Die KVF-SR (20.3145) und die KVF-NR (20.3154)
lancierten im Vorfeld der ausserordentlichen Session im Mai 2020 zwei identische
Motionen, die zum Erhalt der unabhängigen und leistungsfähigen Medien eine
Überbrückungshilfe für die aktuelle Krisenzeit beantragten. Konkret forderten die
Kommissionen, dass das bereits im Vorjahr angekündigte Massnahmenpaket zur
Medienförderung so rasch als möglich vom Parlament beraten werde. Bis zum
Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Grundlage sollen verschiedene temporäre
Massnahmen verhindern, dass die Presse irreparable Schäden erleide. Aus diesem
Grund forderten die Kommissionen die Aufstockung der finanziellen Unterstützung für
Keystone-SDA, die kostenlose Zustellung der Regional- und Lokalzeitungen durch die
Schweizerische Post sowie eine vergünstigte Postzustellung für die nationalen Tages-
und Wochenzeitungen, sofern diese für das Geschäftsjahr 2020 auf die Auszahlung von
Dividenden verzichteten. Die Kommissionen begründeten ihre Forderungen mit dem
Umstand, dass die redaktionelle Arbeit der Medien in der Krisenzeit umso mehr gefragt
und Kurzarbeit deswegen keine Option sei. Die Branche rechne je nach Dauer der Krise
für das Jahr 2020 mit einem Printwerberückgang im Umfang von CHF 400 Mio., was
einer Halbierung des Werbeumsatzes entspreche, wie Matthias Aebischer (sp, BE) für
die nationalrätliche Kommission vor der grossen Kammer ausführte. 
In seiner ablehnenden Antwort wies der Bundesrat darauf hin, dass er die Botschaft
zum Massnahmenpaket für die Medien seit Einreichen der Motionen bereits zuhanden
des Parlaments verabschiedet habe. Er zeigte sich überzeugt, dass langfristig angelegte
Massnahmen zielführender seien als Soforthilfen und dass wo immer möglich auf
Notrecht verzichtet werden solle. Der Bundesrat habe bereits Sofortmassnahmen
beschlossen, die auch den Medien zur Verfügung stünden, so etwa zinslose oder
zinsgünstige, durch den Bund verbürgte Kredite. Diese sollten dazu dienen, kurzfristige
Liquiditätsengpässe zu beheben. 
Der Ständerat nahm die Motion der KVF-SR in der ausserordentlichen Session im Mai
2020 entgegen der Haltung des Bundesrates mit 32 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen
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an. Ebenso gelangte der Nationalrat nach Beratung der hauseigenen Motion am Folgetag
zu einem positiven Beschluss. Anders als dem Ständerat lag der grossen Kammer jedoch
ein Ablehnungsantrag einer rechtsbürgerlichen Kommissionsminderheit vor. Der
Nationalrat nahm die Motion entgegen der Kommissionsminderheit mit 124 zu 66
Stimmen bei 3 Enthaltungen an. 92

Dans le cadre de son rapport sur les motions et postulats 2020, le Conseil fédéral
proposait au parlement de classer les motions 20.3145 et 20.3154. Les revendications
de ces deux objets, déposés respectivement par la commission des transports et des
télécommunications du Conseil des États (CTT-CE) et sa consœur du National (CTT-CN),
ont été prises en compte avec l'ordonnance Covid-19 presse écrite. La proposition du
Conseil fédéral n'ayant pas été contestée par les chambres, ces deux motions ont donc
été classées. 93

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Medienpolitische Grundfragen

Der Gesetzgeber beschäftigte sich im Berichtsjahr vornehmlich mit der SRG und der
Teilrevision zum Radio- und Fernsehgesetz. Die Motion für ein „Neues System für die
Erhebung der Radio- und Fernsehgebühren“ wurde vom Ständerat überwiesen,
nachdem der Nationalrat sie bereits 2010 angenommen hatte. Ein Postulat und eine
Motion Fehr (sp, SH), die einen Bericht und ein Observatorium zu den Dynamiken im
Internet forderten, um damit auch den gezielten Umgang mit neuen Medien zu fördern,
wurden in der grossen Kammer hingegen abgelehnt. Weiter setzte der Bundesrat auf
die Selbstregulierung der Medien. 94
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